
Rainer Schröder 
Anwaltskosten im Zivilrechtsstreit 
Standesmetaphysik und die böse Realität 

I. Einlellung 

Anwälte hängen sich gem ein altruistisches Mäncelchen um, wenn sie sich als 
»Zwischenhändler der Justiz« betätigen.' Normativ abgefeden versuchen die ,.Or­
gane der RcchlSpflcge«' von der Tatsache abzulenken, daß sie mittelständische 
DienstleisLUngen anbieten .) Obwohl betriebswinschaftliche Zwänge auf der Hand 
liegen, stellt sich cin diffuses Mißtrauen des Publikums ein. Anwälte tragen nämlich 
nichts zur Aufklärung dieses Sachverhaltes bei:' Die Gebührenumsätze und Kosten 
von Kanzleien werden behandelt wie Sraacsgeheimnisse, eine systematische Aufklä­
rungsarbeit der Verbände ist nicht zu verzeichnen, sondern lediglich das übliche 
Lamento über die jeweils gegenwänig besonders schlechte Situation und die sinken­
den Gebühreneinnahmen; ein den richterlichen Überlaslungsklagen analoges Ver­
halten . Diese hermetische Strategie bestärkt wiederum den Verdacht; das Gerücht 
nährt das Gerücht. 
Anwälte und niedergelassene Ärzte liquidieren nach staatlichen Gebührenordnun­

gen; sie sind also - scheinbar - in ihren Verhaltensweisen und Abrechnungen 
äußerst eingeschränkt.! Unter Ärzten fragt man, wie der Spiegel formulierte, .Herr 
Kollege. wie lasten Sie einen Tripper aus ? ... Der ArLt hat es - unüberprüfbar - in der 

Hand, welche diagnostischen und teilweise therapeutischen Maßnahmen er ergreift, 
sofern er sich nicht zu weir vom Purchschni(( aller niedergelassenen Ärzte entfernt. 
So kommt es zu der vexierenden Tacsache: Je mehr Ärzte sich niederlassen, desto 
größer werden die Ausgaben der Kassen, obwohl die Palientenzahlen scagnieren.& 

I Der Streit 1St :>.h: Eugcn SeI"ff. y , Der Zw"c~.nhJndcl tn der JUSllZ, In : Prtußischc J,hrbüchtr 7'. Bd. 
(t89J), $. Soo-p J: Th.fr~nIX (Re<:hlSanwah), Ist der Rt:ehts.nwah cln ZWlsch~nh:indl<r?, In : Preu­
ßische Jahrbücher 7l. BJ. (1894). S. 97-'°7 mit Replik Schiffer, ebdJ .. 5.1°7-117: D,s Extr.honor .. der 
jl.tchl$.\nw:.:he, 'n: Prt"ußischt" Jahrbüchu 74 . Bd. (18.93), S. 28l-296: J. Wolf/son. cbd • . , S. fH-j"j6 ~nd 
Replik .bd, .. S. S j 6 {. 

2 Vgl. §§ '-l BRAO sowIe Grunds'l:le d~s """", .. Illiehen Slandcstechl$ - Richdinlen gern. § 177 Abs.l 
Nr.1. BRAO - Au'g. , .. l. Mirz '98" Vorsp",ch sOW\C ,:im.liehc Kommentare 7ur BRAO. 
Wolf Pi%ul, AnwJhsb.:ruf Im Wandel - Rcch,-,pflegeorgan oder DienstielStung,gewerbe? Fakten lUld 
Überlegungen 7.ur empirISchen Verdeutlichung d", Vcrh.ltnlsses von Anwaltschaft und Gesellschaft In 
Deutschland, In: Anwahsbcru( lßl Wandel (Hrsg. r ... droch KublerJ (Arbenen zur Rechtsver&J",chung 
1"), Fr.nk(un • . M. t9S> , 5. tt-ll. b.:s. 5.11. Bezrlehnend ISI "'. welch margm,le Roll. die Einkorn­
mens,ltuaUOn In einer SIch grundl<'g~nd verstehende" Unl'"uchung SPIelt: Roll Sd}l1eld~y. Der Recht.<­
anwalt, CIfl un.bhängtge-s Org~n d~r Ruhtspflege (Schriften "um Offentlic hen Recht} ,,), Berlin '.980, 
S . 101-t07· 
Oie Ko"enSlruktursl1l1<likcn des SUllsuschen Bundesamtcs >:elchncn s,ch durch clne geringe Bct,·ili­
gung der Anwälte und elncn OI"dngcn Rcprisentwonsgr:ld ,u •. 
Ulrteh Sch,mdl, Ocr Sinn der Honor,r- und Gcbiihrc'Tlordnungen der (r,,~n Beru(e, m: Fr~nk(urter 
AlIgcmcmt Zeitung v. '1 . Nov. '984, Nr.l\7, S. B 8. Anw:'hc und !nJ<r< glorifiZieren ihre T,lIgkcll 
gern .1, .Kunst.: Han, J. Maze' (Richter!), Kunst des RcchlsonlV.ll.$ . Dos Bild em~ Berufsstande' Im 
Llthtc von 1'''''''', Llle .... rur und Glo"., ~ . AuO., H~rn,. t98f. A. Kllur, Du R.dm.tnw,h. Eine 
kulturgeschIchtliche Studie, Mi>nchen-Ghdbach t918. 

(; W,hcr Kyamer, Eine okonom~",sche Untersuchung des Muktcs für ambuhntt bsscnär7.t\ichc LeIStun· 
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Die Bundesrechrsanwalrsgebiihrenordnung (BRAGO) schiebt solchen Verhaltens­
weisen - scheinbar - einen Riegel vor. Die Höhe der Einnahmen pro Fall ist 
begrenzt. Marktgedanken liegen fern, zumindest was die Auslasrung der Fälle 
angeht. Von den Zwängen, die durch die Gebührenordnung auf anwaltliches 

Verhalten ausgeübt werden, handelt diese Umersuchung. »Markt" wird nicht 
verhindcrI, sondern es werden nur die Bedingungen für das Handeln der wirtschaf­

tenden Subjekre, also der Anwälte, verändert. 

Nicht der Klient verfolgt sein Recht, sondern dessen Anwalt. wenn er freiwillig oder 
aufgrund Gesetzes (§ 78 ZPO) eingeschaltet ist. Das anwaltliehe Verhalten bzw. die 
Inreraktion des Anwalts mit dem Klienten steuen: 
- ob Ansprüche (vorgerichdich) verfolgt werden, 

wie mit der Gegenseite vorprozessual verhandelt wird, 

- ob geklagt wird. und 
- wie man sich im Prozeß dem Gegner gegenüber verhäh.7 
Der Rechtsanwalt ist nicht nur die Stimme, der Übersetzer oder der vertangerce 
Ann des Klienten . Er umerliegt wirtSchilftlichen Zwängen und verfolgt -wgleich 
Eigeninteresscn. Diese beeinflussen sein Verhalten viel stärker, als das die nonnati­
ven Vorgaben durch die ZPO, das GVG und die BRAO vermuten lassen, Wirt­
schaftliche Interessen des Anwaltes beeinflussen zwar nicht ausschließlich, aber 
doch nicht unwesentlich selbst prozeßtaktischc Fragen, ob z . B. Beweis angeboten 
und erhoben werden soll, oder wie man zu Vergleichen steht. 
Betriebswinschaftliche Erfordernisse prägen das Anwalcsvcrhalten - gleichgültig, 
ob der Anwalt sich im Einzelfall darüber klar ist oder nicht, ob er dies oUenlegt. ob 
er gar zynisch handelt, oder ob er dics aus persönlichen, ethischen oder so"Zi~len 

Grunden ablehnt. 

I/. Anwälte als Unternehmer 

f. Das Scheitern sozwler, ~ unteTSch!Chtsorientiertera Kanzleien 

The horrible ,ru,h iso you ' re running a business!' 

Das von Geserzen vorgegebene und von Standesorganisationen unterstützte Selbst­
bild der Anwaltschaft zeigt die Gebühreneinnahme eher als nOlWendigcs Übd 
anwaltlichen Handeins denn als primäre Motivation , Der Vielfach-Prozessierer 

gen, in : Zeit schrift für die g ... mte Su.tswmensch.Jl 'l7 ('98,), s. 4 1--6" S. 41-\7. 59 i J .-MatlllllS G .... { 
,·. d . S,hulcnbllrg, Wellbewerb und Regulierung Im Gcsundhellsw~sen: Property Righn ,1. Ziel und 
ReSlrikllon ancliche, Honorarpoli,ik , Ul : Ansprüche. E'genlum,- Wld Vcrfügungsrecl1lc (Schriflen de. 
Ver .. ns (ur Soelalpolirik n. F. 140), Be,lin 1984. S. 4J I-~ \8 . 

7 Die wtfUchaftlich. RJllOnaJi'~1 zlvilprozC<su.ler Rechlsverfolgung "eU, Adams In den M;llelpunkl 
seUle, Unl<'1"1Uchung. l«der bcrückllchtlb"'- cr n,chl d" \\'lnschaftltehe Eigemnle,es« des Anw,he" das 
die SilU.I1on erheblich be~lnflußl : Mich.eI Akm" ÖkonomISche An.!ys< des Zivilprozts$cs. Konl!)­
stelnrr.unus '981, S. 111.; d.zu Pcla Sa/je. Ökonomi,ehc A n.lyse de, Rechts ~us deulSchu Sicht, In: 

RcchlS,heone 1 S (1984 ). S. 17i-31 '. '9S m. IV. N.; vollsündiger und b.-s'er Üb .. blick über di~ "",uik>­
msche Si,u.non Earl JohnJon , ,r., Lawycrs Cholcc: A Thcor~"c.ol App':usol o f LI<lg.llon lnveSlmcn, 
Dl.'Cl>,ons, In: LlW &: SociolY ReVIew 15 (1980-8 I), S. S67--6}O, 88 )-)1 0; Sru,rl S. M'ge/, Allurncy TIme 
Per C.ue; Finding .n op"mum level, Umvc,,"y of Flondo L.w Rev,ew l' (1980), S. 4'4 fr. Betde 
Umer>uchungen konun",.ren SIch 21'o' ,r .uf d .. anwalrliche (okonom"che) EigenlOterrsse, doch SlOd 
die Ergebnisse OIch, ohne ... ellercs Zu üben"gen. da e< emen Abr«hnungsmoclus ellL<prechcnd der 
BRAGO noch US-Recht nlchl gib«. 
Marsare« FabnClus-Brdnd und Uwc Giinther, AnwaJtspr-.txlS ,n Kreu"b",~, m: Knusch,· JUSU2 1979. 
S. 'l7- 'I 0, '4' und posS1m ; Corol. Srh"m.ann, Anw~lte und ihre Klienten Im Prouß d,·, JunstlSchen 
Tr:utsfonmllon pnv.ter Konflikre, 'no Zellschrif, für RechLSs()ZIologte 3 (r9S.). S. '7'-190, 176. Die 
don venrClcnen okonom'-'chcn Annahmen. die Sie lediglich cn p"""''' erläutert, smd m. E. n,ch den 
~rg"brussen dieser Unlcrsuchung meh, h,hbar. Oie Vorstcllung vom ,schndIen Vtrglcl ch. und dem 
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extemallsierr juristische Dienstleistung, er isr sich tiber die Kosten im klaren. 
Großunternehmen stellen umfangreiche Kosren-Nutzen-Analysen darüber an, ob 
Rechtsberatung wirtschaftlich sinnvoller im Hause oder durch freie Kanzleien 
betrieben wird. Bei einer Vielzahl von Klienten riskiert der Anwalt. die Venrauens­
grundlage für die Zusammenarbeit zu zerstören, wenn er sein - grundsätzlich 
legitimes - Gebühreninteresse offenlegt. Denn Menschen neigen dazu, Ärzte, 

Anwälte und Abschleppunternehmer als Helfer anzusehen. 
Zudem richtet sich der Status eines Anwalts wesentlich nach dem Umsatz. Kollegen 

und weite Teile der Klientel betrachten den nach außen dokumentienen Wohlst.:lnd 
als Gradmesser für die juristische Fähigkeit; ähnlich wie der Unkundige von der 
Praxisausst.:ltrung des Arztes auf dessen diagnostische oder therapeutische Fähigkei­
ten schließt. 

Obwohl in den 70er Jahren die Rechtst3csachenforschung einen ungeheueren Auf­
schwung erlebte, sah man das Problem anwaltlichen Eigeninteresses nicht. Im 
Vordergrund standen interakcionistische Modelle, in denen man - spätaufklärerisch 
- eine Panizipacion der Mandanten am Verfahren sichern wollte.? Vielfältig unter­
suchte man die Rechtsverwirklichung benachteiligter Schichten, die Chancen zum 
Verfahren bzw. im Verfahren. IO Seit neuestem sucht man nun nach Alternativen in 
der Ziviljusliz und überlegt, wie man die Justiz außerprozessual bzw. außergericht­
lich entlasten kann ." Sämtliche Ansätze kreisen seit '900 um die Stellung des 
Richters. Der Anwalt erscheine als quantite negligeable. Selbst in den Fällen, wo 
man den Streit als wirtschaftlichen Interessenkonflikt begreift, reduzierten Wissen­
schafr.ler die Entscheidung zum Prozeß oder die Wahl bestimmter Prozeßstratcgien 
im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse auf eine autonome Enrscheidung des 
Mandanten. " 

2. Einkommensverteilung 

In peinlicher Weise weichen die Kommentare zu § I BRAO, besonders zum Begriff 
"Organ der Rechtspflege«, von den Realitäten anwaltlichen Handelns ab. Zu 
abgehoben erscheint die Selbstdarstellung des Standes. I) 

Wunsch. bOI hohen S'ni,wencn voll durchzuprousSleren. bedüd~n einIger DIfferenZIerungen. D~r 
Schwerpunk, ihrer Un,ersu~hUßg ticgl lm BereIch der KommurÜlu"on :r.w,sche"" Anwah und Klient. 
J.mcs E. BrilI. 10. horrybk lruth IS. you're running a bUSln~" - Organ,""on of the Law Office, in: 
Amenc.an Bar AssOClallon Joum.1 1979, JA. 

9 S~humann ebda.; Jm HIlrtnbuygl Gcrd Scel.ig.-r, Tran,!ormworupfOzcs,C m der RochLSpr:U<lS. Eine 
Umersuchung von Rech,s>nwahf Khcn'en-G"sprachen. In: Gemo, VOn ßölune - Michael von Engel­
hud" Entfremdete \'(Iissensch.h. ",...nkfunJM. '979. S. 'j7-S~; Mlnfred Wall"". Moddl HannOVl'f und 
Anwahsberuf: Ein ZW1schenbcf1cht, ,n: Z~"schrift für R<".chtspolj"k 198). $. 64-68. Auch Vcrsuch~ aus 
dem BereiCh der Konflikttheone vernachlJsSlgcn d .. O,zw15chcnlrc,en von An.."I,e" vollstindIS, vgl. 
John GriffitJ", Thc Genenl Thc:ory 01 LIIIgallon - A first Slep, ,n o Z,'lSchnf, lur Rech"sozlOlogle S 
(t98)), S. t ~ S-l 10. Anders aber z. B. die :tmtrilumschc DiskUSSIon, die SIch m der Zellschrih bw & 
SOClety Review konun,nert~. Anders und VIel diUerenzlerur .uch Willi:un H.Simon, ViSIOns 01 
Pncttce In Thougill. In: S'lfllord uw Rl"Vlew 36 (198)/84), S. 46~S07. bes. S. 47011.,475 . 

10 Die Lller.,ur zu d,eser sozlllpolimchen und .us Gcrechl1gkCluerwagungen hochS! wlChugen Frage ," 
uferlos. Sie c",hlteß, "eh L. T. über die In der lolgendm Fn. genannten L"erorur. 

I! Bf,,"~krnbJt'g-W. GOIlwald-Slyemp,1 (Hrsg.), Altemallven ,n dtr Ziviljunlz. Köln 198, ~ W. GoltwalJ­
HUlma~htr-R;;h1-SIT,mpel (Hrsg.). Ocr Prozeßve,,&le,eh. Köln '98.\; spmclle Überblicke jüng., bel 
Pe"r Gifle<. Re<:hlSmllleirdorm In Zivilpr07..eß und Verüs.ungsrechlS3..<pckre c'ner Reclll.mtttolb.­
.chränkung. In : Jumtenzcllung 1985. 2S}-26 I ; H,nns Priiulng. Schlich .. n SLa" nch,en, ebda ., 
S.>61-'71. Die Schwerpunkte der Oe bAnen ve"ch,.ben SIch : Ging es on don 70U Jahren um Chlllcen­
gleIchhe", so >lcht heute die ÜberbSiung der JUStiZ und die R~ssourcenökonoml~ Im Vorde,,&rund. 
Auch in dicsen sehr groll angelegten Untersuchungen Wird die Frage der Anwalubeteiligung und 
An walt,gebeinrcn vollst>.ndig m',,&IO,lislcn. 

!1 Vgl. obe" Adams (Fn . 7). 
\) Vgl .• ,w. Wemer KariIbadJ, Bund«rcchlSanw.llSordnung, Koln '960, § > Anm. ) sowie SChntllJ.er 

(Fn. ), S. t01. 
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Für 1979 setzeen Praxen ohne Notariat durchschnirdich }46249 DM um, w~s bei 
durchschnittlichen Gesamrkosten von 50,6% zu einer Nettoeinnahme VOn! 7! 047 

DM führte. q Da durchschnittlich 1,62 Praxisinhaber je Praxis tätig waren, stellte 

sich die Nettoeinnahme je Praxisinbaber auf 105 585 DM. Bei Praxen mit Notariat 
erhöh[e sich dieser Betrag auf 131208 DM. Bei allen Kanzleien steigen die Kosten, 

die inzwischen deudich über 50% der Einnahmen liegen dürften. Die Gruppe der 
Personalkosten fällt mit über 10% am meisten ins Gewicht. Die Statistik, auf der 
diese Zahlen beruhen, ist leider nicht sehr aussagekräfrig, weil in ihr uneerschiedlich­
ste Kanzleitypen zusammengefaßt sind. Die Kan:deischwerpunkte können im Straf­

und Ordnungswidrigkeitenrecht oder im Öffentlichen Recht liegen, wenn sich diese 

Kanzleien nicht sogar vollständig auf Wircschlftsberatung, also Finanzrecht, Wen­
bewerbsreche und gewerblichen Rechtsschutz konzentriert haben und ihre Taeigkeit 

vornebmlich im außerforensischen Bereich liegt. Bei den gU[ verdienenden Sozietä­
ten mit vielen Mitgliedern ist das in der Regel der Fall. Nicht jeder Anwalt erzieh 
also ein durchschnittliches Nettoeinkommen von über 100000 DM. Die Differen­
zierung nach Einkommensgruppen bei Praxen ohne Notariat StütZt die hier vertre­
tene These. 

Einnahmegruppen Zahl d. Praxis- Personal· Gesamt-
(Einnahme-Umsatz) erfaßten inhaber kosten % kosten % 
(in DM) Kanzleien 

20 000-- 30 oe::> , 5 ',0 12,5 5',0 
30 oo:r- 500eo 44 1,0 J 2,2 52,6 
50 000- 80 oe::> 98 1,' '7,7 51,\ 
80 000--100 oco 58 1,0 12,6 51,1 

100000-150000 276 1,1 14,6 6,,0 
250000-)00 000 11.1 1,7 16,6 10,0 
400 000-1 Mill. 109 2,5 26,7 ~S,.9 
,Mill.-S Mil!. 5' 4,' H,7 45,1 

Eindrucksvoll belegen diese Durchschniuszahlen drei Behauptungen: 
I. Der Anteil von fixen und variablen Kosten am Umsaez isc beträchclich und unter 

gewisse Grenzen nicht herabzudrücken. 
1. Jedoch erzielen Praxisinhaber durchschnittlich ein ordentliches minelsdindisches 

Einkommen, das sich stetig vergrößert. q 

3. IOProblemkanzleien" haben i. d. R. nur einen Pra..'l:isinhaber. Die Zahlen spiegeln 
die schwierige Situation der anwaltlichen Berufsanfanger wider. 

14 Die folgende" "Zlhlcn beruhen auf der KOSlcnSlrukmrS!,u"ik '979, Anwalts-Blatt '981, S. P If. 
WCllcrgchcndc: Vcrglt!Che über den "Zenr>um von 196} bIS '979 mtl emgehenderen Wtirdigungcn der 
E.ntwlcklungen müsStn aus PI'!:lgründm unterbleiben, vgl. ,edoch die Jt",eiligen SWJSliken für '96). 
An"':>.ltsblan '966, S. S8H.; 1967, Anwaltsblatr '96,. S. }S8H.; [~17" Anw>.ltsblm '97}. S·})9 ff.: '975. 
Anwaltsblm '977, S.4S4 H. 

IS Ohne BeruckSlchtlgung .'nes 0\11. In Soz,el>,en vorh.nden.n G<wUlnvencilungsschlüsscls sllegen die 
N.ltoclßnahmen Je Pr""lSlnh,bcr bel Prucn ohne Not,n" "".Iolgt: '96} : j6 'J7 DM; '967: 5S 77[ 
DM; '97': 66 >.S} DM; '979: lOS 185 DM. Sokhc z..hlen I.Jen dazu em. die Einkommens- unJ 
KOSlenentwicklung Im Anw.ltsberul zu kommenllu<n. weil "ne solche >nlon,tcn nur VOn S'211dcsver­
tretern vorgenommen Wird . Im Bererch .nwaltlichcr Gebilhren,brechnungcn <chl.gcn SIch "aml,ch e,n. 
Füll. von "mkomm,-nss'e'gernden F,ktoren meder, uber die S[and,,'·ertrcrer rcgdmißig schwelgen. 
2 . B. die pemll","t( Gebuhren,nhebung durch PreJs"eogeruflg be, Wu",· und DiensolclSlungeo eIe. 
Nich, bestTlItcn Wird aJlerdiogs di. dromausche ZU1lahme von Bcruls.nlangem seil der letzten Kosten­
>truktursu,i .. ik. '0 d.ß SIch die Sirumon {ur Berufs..1nfängcr laLs:iehlich <rhcb~ch vcrschJ<eh,cn h>t. 

14J 
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144 3 . Anwälte und Markt 

Die ungleiche Einkommensverteilung ist eine Funktion des Marktes. Der Anwalrs­
unternehmcr unterliegt Marktzwängen, erstens, weil andere Unrernehmer vergleich­
bare Dienste besser erbringen, zweItens wegen der großen Kollcgenzahl '6 und, 
drlLLens, weil jede Kanzlei auf dem Markt nach betriebswirtschaftlichen Gesichts­
punkten geführt werden muß. [7 

Beim Rechtsrat konkurriert der Anwalt mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, 
Notaren (in Nur-Norariats-Gebieceo) sowie Rechtsbeistanden. Insrirurionen 

(ADAC, Verbände, Verbraucherzenrralcn, staatliche Beratungsstellen) übernehmen 
für einen Teil seiner traditionellen Privat-Klientel die Beratungsaufgaben. Bei der 

Rechtsdurchsec2ung konkurriere der Weg zum Gericht, den regelmäßig Anwähe 
vermitteln, mit Schlichtungsstellen (so z. B. im Kfz-Gewerbe, bei Ärztcn und 
Zahnärzten). Der Weccbewerb ist hart; denn einige Mitbewerber weisen spezielle 
Sachnähe und Kostengünstigkeit auf. Zudem srellen sie Alternativen zur Ziviljustiz 
dar, die sich gegenwärtig besonderer politischer und finan zieller Förderung er­

freuen . Das Rechtsberatungsgesetz schützt nur noch sehr bedingt. 
~Hordcn hungriger Anwälte_'1 lauern neben jedem Kollegen . Die Anwalts­
schwemme, etwa seit 100 Jahren beklagt, nimmt eals~chlieh bedrohliche Formen an . 
Die Ungleichverteilung der Einkünfte folgt zunächst einer Unglcichverceilung der 
Mandate. De lege darf Akquisition nicht marktmäßig stattfinden, de (aceo existiert 
ein Marke Anders als in den USA dürfen Anwälte für sich niche werben.'9 Legale 

Formen sind schnell ausgeschöpft: 
- Ankündigung der KanzleieröHnung (Anz.eigen, Schilder, KanzleieröHnungsfesr), 
- Beitritt zu Verbänden, Clubs, Interessengemeinschaften, Bürgerinitiativen, Par-

teIen, 

- Pflege bestehender oder potentieller Mandanten durch Geschenke, Essens- odcr 
Wochenend ein I adu ngen . 

Ähnlich wie in Bankkreisen findet eine Schein-Privatisierung der geschäftlichen 

Komakte StatL 
Der Markt isr schmutzig grau, denn man spricht darüber hinaus von: 
- indirekten finanziellen Zuwendungen (Rabaue bei Mandanten, kostenfreie Erle­

digung von Privarsachen als Dank für Firmenmandate bei Geschäftsführern und 

leitenden Angestellten), 

direktcn finanziellen Zuwendungen an Personen, die Einfluß auf die Vergabe von 
Mandaten haben, 
Mischformen (L. B. pro forma Aostellung \'on Verwandten bzw. Freunden von 
Personen, die Mandatc vergeben, in der eigenen K3.nzlei oder in verbundenen 

Unternehmen), 
Kontaktpflege zur Presse. 

Die Ungleichverteilung der Mandate m Rechtsschutzsachen folgt nicht zufällig, 

,6 Zur h,$tOtlSChcn Situatlun vSI. Thom .. Kolbe,k, Jun"en,ch\V<lllm~n (Rechtshmomch< Reihe J), 
i= ..... kfun/ M .-Bcrn ' 968; zur neueren Si[UaliOn Woll ('lU I (Fn. j), S. '4 ((. sowie die jährlichen Über · 
blicke un Anwaltsblau. 

17 Der . DAV-R.lgebc·r. P.,k[tsche Hinwe,se für Junge Anwlhe<, '.Auf!.. Bonn I,SI, gibt entsprechende 
Hinwe". etWa ,m Abscnn .• Gebuhrenrechl. VOn Schm,ar. S. r 27 sow,~ 10 den Artikeln von <I. 

Glc"h,mwn. S. IJS H .• Marlen über Pauscllllbrr.llung,""enräge und rtchtsschulzvcr .. chcrtc r-hnd~n­
ren, S. , JS ff. 

IS Mi. Volldornpl ,n die SackS"'s<, In ; Der Splegd 1985 Heft >I, S. ,68-'76, t61. 
, 9 Gerh,rd Commlch~u, Der Am .. ·.1r und stme p .... .JII>. Eine Einführung ,n den An w3.lt"brruf, z. Aufl ., 

Slllltgan, Berlin, Köln, M;unz 19Sr, S. \0; Brangsch, SpeZIaliSierung und Werbung im Bereich des 
Anw3.hsberufs, m; NJW , 98Q , 181S-1821, I h t; Ad.tm, Werbung der Rechts anwalte ,n den USA 
erlaubl, In: DRiZ '978, 149. 
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sondern ist Ergebnis einer bestimmten Akquisitions-Vergabepraxis. In 25 bis 30% 
der Fälle geben Versicherungen - nach eigenen Angaben - Empfehlungen ab!O 
Tatsächlich durfte der Satz weit höher liegen, da Empfehlungen, die nicht von der 

Zentrale erfaßt werden, unberücksichtigt bleiben. Wer als Anwalt in diesem Bere.ich 

tätig sein will, muß die Kontakte zu den Personen pflegen, die Einfluß auf die 
Vergabe von Rechtsschulzmandaten haben. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die 
Interessen des Kostenträgers zu berücksichtigen - ein Problem, auf das noch 
eingeg~ngen wird. Natürlich darf man den Werbeeffekt einer florierenden Straßen­
verkehrs- Kanzlei nicht unterschätzen. 

Die Ergebnisse jedenfalls sind eindrucksvoll : 10 Berlin bearbeiteten [978/79 50 An­
wälte von 2000 Befragren 57% aller Rechtsschutzmandate, von denen die ersten 6 

Anwälte 22% der Mandate und die folgenden 7-12 Anwälte weitere [4% der 

Mandate erhielten. 0,6% der befragten Anwälte bearbeiteten also )6% der Rechrs­
schuLZmandatc - Zufall?" 

I I I. BetriebswlYl..lchaftliche Zwänge bei deT Erledigung '{;J.vilrechtlicher Mandate 

1. Auslaslungsprobleme 

Neben dem Kampf um die Mandare seeht das Problem der .. AuslaslUng« des 
einzelnen Falles. Prinzipiell bestimmt sich die wirtschaft..Iiche Rationalität anwaldi­
ehen Handelns nicht anders als bei jeder Fonn des Wirrschaftens: Einer möglichst 
kleinen Arbeitsleistung soll ein möglichst großer Ertrag gegenüberstehen. Bei den 
normalen Fonnen der Dicnsdeistungen steigt mit dem Arbeits-/Zeiraufwand dcr 

Enrag. 

DM 

300 

2()() 

100 

Sfd 
1 .2 3 4 5 6 7 8 

10 Michul Pf,ng'lin. Der EinOuß der Rtch,,«hulz~emcherung .\uf die RechlS\lcrwJrklichung. Di$s., 
Freiburg '775; IOrh.rd Blank.nb .. ,g/Jann FitJln. Die RcchlSSchu1zverSlcherungen und der ste,send, 
G.,chäfu."fall d .. C • ."h ... Tubongen '98,. S. "9. 

~, Bl>nkcnbuTg/Fiedler •• . ,. 0., S. "7 ff. 
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fm Anwaltsbereich kennt man diese ideale Form des Einkommens nur bei Honorar­

vereinbarungen, bei denen auf Stundenbasis liquidiert wird ." Anwaltsstunden 

qualifiziener Kanzleien kosten von DM :200,- + Mwst aufwärts. Solche Abrech­

nungen finden üblicherweise bei Wirtschaftsunternehmen statt, wenn diese entwe­
der voUstäodig über die Erfolgsaussichten eines Rechtsstreites informiert werden 

wollen, ein genereller Berawngsvertrag mit dieser Abreehnungsfo011 vorgesehen ist 

oder der Streitwert so hoch ist, daß die Liquidation auf $tundenbasis für die Firma 

preiswerter ist. Die Untergrenze des Stundenhonorars richtet sich nach den Kosten 

der Kanzlei einschließlich des Brunogewinns des Anwaltes. 

Hingegen wird der größte Teil aller ZivilrechLSstreitigkeiten nach der BRAGO 
abgewickelt. Aus sozialpolitischen und anderen Gründen ist die Höhe des Einkom­

mens pro FaU nicht abhängig von der Menge bzw. der Qualität anwaldicher Arbeit. 

Die möglichen Erlöse sind nicht beliebig erhöhbar. Einkommensspriinge von der 

ersten zur vierten Gebühr sind also nicht vom zeitlichen Arbeitsaufwand bestimmt, 

sondern von den formalen Kriterien. die durch die BRAGO in §§ )1. 23. 118 

festgelegt sind. 

Slreilw. 500= > 
ueb. = 50011 

150 

100 

50 

2 J 5 6 7 

1. Klageschrift 
2. Mdf. VerhaMlung 
J Be1fIels I Vergleich 
4 Verr;;lelch u. Be_s 

8 

Tendenz 
AU/wdrld If=Sfd) 
minimieren 

Sfd 

Da als Variable allein die Arbeitszeit in Betracht kommt, darf der Anwalt unter dem 

Aspekt kurzfristiger Einkommensmaximierung kleine Streitwerte nur in kurzer Zeit 

und große Streitwerte zeitintcnsiver bearbeiten. Die wirtschaftlich zwangsläufige 

Konsequenz konfligierc mit der rechdiehen Komplexität. Es gibt keine Regel, 

wonach kleine ziviireehrliche Streitwerte in rechrlicher und/oder cats:ichlicher Hin­

sicht unkomplizierrer sind 21s große. Es bleibt dem Anwalt letztlich nur eine 
Minimierung seiner Tätigkeit.') Das Zeicaufwand-Koscenrisiko kann in der Vorbe­

reitung der Klage (Modell I), in der Zahl der Termine bzw. der Zahl der Schriftsätze 

(Modell :2) und in einer besonderen Ausdehnung der Beweistermine (Modell J) 
liegen. 

21 Hans Franun. Ln der ZiviJprozeßsck,o. eUle, An""al15k.an~le.1 noeh rmt~bel, In: NJW '971. 
S. ,oS4-iOp. ~of6 . Die Unlt'llrcn". solch.r Honoflrv.retnb;U'ungen e'llib, "eh .us don Ge<3mlkonen 
der K.,,~Ic,. die durch die An7Ahi d", umsatuneugcnden Anwalts5lunden g~leih ",,,den. N uh 
Mitteilungen VIel" .Ulwaldich ';':IIger Bckannlcr llcllt di'lcr Betrag ein Mimmum d.,. Zur Si,u>lloO U1 

den USA vgl. ~arl }ohmon (Fn. 7). 
1} BCI d iesoo Zeitrechnungen bleibt der F.k'or Qualitiit allwalt/ich" Taugkm ahn. Beriidulehllgung. 

Grundsätzlich steIg' die Qualilät e!W' der Prognose üb.r einen Prozeß,llsg,ng mit der D~uer d~r Zell. 
die der Anw,,-h aul die Aufn>hmc d .. Saehverh,hes sOWIe die re,holi,he Erorbetlung "erwende<. Ein 
zlvilrccholich~r SpltZcnjuflSl "" .. d ,l,er Innerhalb wc,cnt~eh kurzere. Zell weItaus ~utre((end.r. Aus· 
kunft. gebt" können .1, der Kwdidar. der ,Is Assc_I<o, mll einem !chwachcn Ausrclchend durch das 
El<3mm gCrIlLScht IS .. Diese Qualifib"ontn der Anwähc f(jhr~n In der P.-...~" zu unlcrlich,cdlichen 
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Gebuhr lfI DI1 

200 
unrentabel 

150 

100 

50 
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2 j 4 5 6 7 

6ebiJhr m DM 

unrentabel 

150 
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100 
mehrere miJI Vh. 
u./o. Sch,.,flsalze 

50 
normale 
Klage 

I (in h) 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Gebuhr m DM 

250 
unrentabel 

200 

150 
Be Wf>lse 

100 

50 
KI 

tim h} 
2 , 4 5 6 7 8 9 

Kleine Streitwerte sind also offenkundig unrentabel: Diese SchJußfolgenmg ergibt 
sich nicht nur aus den Überlegungen zum Gebührenrecht. sie encspricht auch einem 
verbreiteten Uneil in der Anwaltschaft. Rechtsanwalt Franzen unterscheidet, ohne 

seine empirische Grundlage offenzulegen, folgende drei Mandatstypen :'-1 

J. Einfacher Fall: Äußerst knappe lnfonnationseneilung; flone, nicht tiefgründige 
Bearbeitung, glatter Prozeßveriauf. keine Vorkorrespondenz mit der Gegenseite. 
Arbeusaufwand: Ohne Beweisaufnahme 3 Std .• mit Beweisaufnahme 'Iv, Scd. 

2. Fall mIt größerem Aufwand: Komplizierter Sachverh2lt. schwierige Rechtsfragen, 

Berufsrollen (Ir,djnonelle vs . <llIrlScbaf,lich onenuene) SOw,e zu sehr untcrsch,edlich~n MögJichktllcn, 
Angt<S,dh zu werden bzw. Im BC1"U{ zulr;cdca zu we,den. Dieses Problem bnn ,edoch hier nlch, 
b~~rbeltet werden; vgl. HinweIS unten Fn.67. 

-'4 HW5 Franun, (Fn . u), 2°14 {{. ; de .... , \1(las konct eone Richter-Stunde', on: NJW "74, 734 {{. ; Roll 
Klenke, Vcrglelch~nde Einkommfnsuo"rsuchungcn R~chlSan",.I, - Ober'mllnchler, 10 : Anwahsbl," 
'972, '09 {r. 

L/7 
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anspruchsvolle M~ndanten oder längere Prozeßdauer. ArbeItsaufwand: Ohne 
Beweisaufnahme 8 Std., mit Beweisaufnahme 1.2 Std. 

). Aufwendiger Fall mit mehreren FaktOren, die den Zeltaufwand steigern : Arbeits-
aufwand: Ohne Beweisaufnahme 24 Std., mit Beweisaufnahme 36 Std. 

Aus diesem Zeitaufwand rechnen sich folgende Gebühren, wenn man in die 
Kanzleikosten als Einkommen des Anwalts ein durchschnittliches Richtergehah 
einschließlich aller Sozialleistungen einbeziehc.'! 

Bei Mwdal.Stypu~ t } 
Ohne Beweisau(n:U-.me (in DM) 674 , 798 5 395 
Mit Beweisaufnahme (in DM) 10'1 1697 8 0~)2 
Somit eme ,oho Gebühr von (in DM) 3>7 &99 1697 
Die Sache müßte ~so eintn 

7 200 
StIcilwcn von DM haben 

JO OO:l 300 00<> 

Jeder Amtsgerichtsstreit, jede durchschnittliche Landgerichtssache wäre also unren­
tabei! Traulsen haI zweifellos übertrieben; denn selbst minimalen Sozialleistungen, 
die Richter erhalten (Essenszusc.huß), stelIre er nicht die großen Vorteile gegenüber, 
die sich beim Einkommen von Anwälten <lUS der steuerlichen Situation ergeben. 
Lassen wir einmal den illegalen Realtausch (Autorepararur für nicht berechnete 
Prozeßvertrctung) beiseite, so bleiben allein bei der Nutzung des betrieblichen Kfz 
eine solche Fülle von Vorteilen, daß die Rechnung Traulsens etwas peinlich wird: 

Z. B. Absetzung der Mehrwertsteuer als Vorsteuer, private Benutzung des Autos, 
die betrieblich abgerechnet wird etc. 

Weilere Differenzierungen sind vonnÖten: Die Rentabilität einer Sache steigt natür­
lich, wenn derselbe Anwalt den Rechtsstreit in der zweiten Instanz betreut (§ [I I 2 

BRAGO); denn ohne Einarbeitungsaufwand sind die Gebühren um v,. erhöh!. 
Darüber hinaus enden beim LG immerhin 17,1% aller Rechtsstreitigkeiten mit 

Vergleich, so daß i. d. R. eine zusätzliche Gebühr entsteht. '6 Auch ob der von 
Traulsen angesetzte Zeiraufwand richtig ist, kann bezweifelt werden. Durchschnia­

lich umfaßt ein AG-Urteil 4,6 Seiten, und 76% aller Urteile lagen unter fünf Seiten. 
Eine besonders inrensive anwaldiche Tatigkeit iSI beim normalen AG-Fall nicht zu 
verzeichnen. In über 60% der AG-Verfahren wechselte man nicht mehr als zwei -
relativ kurze - Schriftsätze.17 Die Arbeitsbelastung steigt im Rahmen dieser Verfah­
ren vornehmlich durch die Zahl der Termine (Modell 2) und vertane Wartezeit. 
Der Zeiuufwand für eine Sache ist nicht deshalb hoch, weil die Rechtsfragen 
komplex sind, sondern weil man nur bei höheren Streitwerten mehr investiert. Der 
durchschnittliche AG-Streitwert muß binnen kurzem vom Tisch. Wie die oben 
vorgestellten drei Modelle zeigen, hat der Anwalt eine Steuerung des Zeitaufwandes 
vornehmlich bei der Vorbereiwng des ersten Termins in der Hand. Kein Einfluß 

besteht auf die Länge von Beweiscerminen und z . T. auf die Anzahl der Termine.,g 

2. Gebührenmaximum oder -optimum 

Kurzfristige EinkommensiJ1teressen können durch mietel- oder langfristige überla­
gert sein. Zu Werbezwecken lohne die Investition erheblichen Zeiuufwandes in 
einem Fall mit geringem Gebührenstreitwert, wenn man einen erfolgverspreehen-

~j Franlrn (Fn. 11), :oj6; Rcmh,n TraHiJtn, Welchen Ums3!z muß eU'J Anw>.lclArbwsstundc c'LJelen, 
um das Geh.1a c,ncs Richters zU trr<Jchen?, on : An",alLSb1311 t981, 46 rr . 

• 6 V(;I. soglclch lJT\ Abschnm Erledigungsstruktur und GcbiJhrcn. 
'7 Elmu SlCInbac},IRoll KllIfflu, Strukturen d ... nmgcnchtlichen Ziv;!proz,",<c,. Eq;ebntHo .oncr rech .. -

.. [uchli,h~n AklcnUntersucnung. München ,,8, T.bcUcn 4·S, 4.9· 
lS EI><h .. T.bdlc HS· 
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den Kunden gewinnen oder halten will. Sei es, daß der Kunde eine Vielzahl von 

kleinen Mandaten beschaffen kann (Finnen, Versicherungen) oder daß große Man­
date zu erwarten sind (hohe Streirwerte, Dauerberatungen). Der Weg von der 

unauraktiven »Terminschiebcrei" zur Consuhing-Praxis kann sich über die Zufrie­
denheit eines Kunden mit der Bearbeitung unscheinbarer Rechtsstreitigkeiten erge­

ben. Daneben spielt die AU5/asttmg ewer Kanzlei eine Rolle. Ein junger Anwalt 

kann es sich aus zeitlichen Gründen erlauben, auch geringwertige Mandate ausführ­

lich zu bearbeiten, da sich die für kJeine Sachen aufgewendete Arbeitszeit noch nichr 
in einer Zeirverminderung (ür große Streitwerte niedersehlägr. Der Wcrbegesichts­

punkt und das langfrisrige Einkolllmcnsinrcresse spielen also eine große Rolle. 

J . ErledigungHtruktur und Gebühren 

Es bleibt dennoch die Frage, wie sich der Zivilprozeßsektor einer Anwaltskanzlei 

rentieren kann. wie es '979 zu einer Nerto-EinnaJlme vor Steuer von [05000 DM 
pro Praxisinhaber kommen konnte. Zivilprozesse rentieren sich, weil sie nur zu 
einem geringen Prozentsatz durch Endurteil zu Ende gehen. Im Ralunen einer 

Kosten-lNutzenanalyse ist es (ür den Anwalt wirtschafrlicher. einen Fall zur 
schnellen Erledigung zu bringen, obwohl er das Mandar nicht vollständig ausla­
stet. 
Es macht einen erheblichen Uncerschied, ob ein Anwalt für die Erledigung eine 
Gebühr oder durch Vergleich nach der Beweisaufnahme vier Gebühren erlöst. 
Daher gibt es die Vorstellung, als Ängste bei den Privatkunden und als wirtSchafdi­
che Annahme bei Adams. der Anwalt versuche, die Verfahren bis zum Prozeßver­
gleich nach Beweis voranzutreiben .' 9 
Betrachten wir zunächst die »prozessuale Erledigung~ durch Endurteil oder Ver· 

gleich. (98 ( erledigeen Landgerichte in der Bundesrepublik 3 J 0645 Zivilrechtsstrei­
tigkeiten (Amtsgerichte 909720) .)0 Von diesen endeten durch 

LG AG 

I. sIreiliges Endu rtei I 3 1,4% 3°% 

LI davon 39.8% ß.1ch slrei tiger Verh:lnd-
lung ohne Beweiserhebung oder An· 12.5% 1),1% 
ordnung (4},7%) 

1.2 davon 60,2% n~ch Beweis (56,3 %) 1&,9% 9,1% 
2. Vergleich 17,1% 9.5% 

2. ! davon 16,2 % vor der streitigen Vcr- 2,S% 2,8% 2,4% 2,4% 
handlung (24,9% ) 

29 Adams (Fn. 7), S. '91f. so..,i~ .uch Schumann (Fn. ö). S. 176. 
}O Die lolg~nden z..h.lrn, 'O"'Clt I\,d" =dcrs crw'h"t .• ",d berechne. nach : S<>"'\lsche, Bund'·sam .. 

fachs<n, .0: Rc:.:hupncgc, R.eih. 1: Zivilg'·l'lcl\l~ und Strafgc-nch.c, S,uHg.n und MaJn2 ' 98> . Die 
Zohlen bcz'eh<n SIch ~uf das Jahr 1.981. bes . T.b.Hen 4.) bIS 4.j. 
Die sechs h~ufigSlen Erledigungsasun smu also 

I . StrC'"gcs Uneil 
1. Vers:iumnl$urt<:iJ 
) . L,ndgerl ch" Vergl~Jch 
4. Amtsgericht: Zurücknilime d .. Kl . 

Londgericht: Zuruckn:.hme der KI . 
Am(sgench" Vergle,eh 

s. Abgab< 3n lJ1dercs G~nclll 
6. Ruhen des Verf .. hrens 

AG LG 

' .3% 
8,0% 
4,8% 

(jO.~%) 

( ,8.j%) 
(.6,0%) 
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I50 

2.1 davon &),8% nach mdl. Verhandlung 

(7\.'%) 
2.2.' vOn diesen ohne Beweis J8,J % 

(40,'%) 
1.2.1 sowie nach Beweis -H ,5% (35,0%) 

LG 

14,3
% 

48,5% 

AG 

7,1 % 

6,6% 3,8% 

7,8% 3,2% 

39,5% 

Korreliert man die Zahlen der Erledigung durch Endurteil und Vergleich mit den 
BRAGO-GebÜhren. so ergibt sich folgende Tabelle: 

Gebühren Klage Verh. Beweis Vergleich % Summe 

40ho + + + + 7,8 7,8 
;oho + + + ,8,9 
}oho + + + 6,5 25,4 
20ho + + 12,5 
10/10 + + 2,8 !S,J 

~8.5% 

Nur 7.8% der Verfahren erbringen die höchsten Einnahmen von 'Y ••. Lediglich 
weitere 15.4% lasten den Rechtsstreit mit ''1.. gut aus. Die restlichen 66,8% 
erbringen ''1., oder weniger. Nimmt man zum Endurteil und Vergleich die zwei 
nächst wichtigen Erledigungsgruppen hinzu, verdeutlicht sich das Bild: '8,5 % der 
Verfahren beim LG endeten durch Versäumnisurteil, 11,1% durch KlageTÜck­

nahme. Gern. §§ 31 I 3, I 2, 33 I erbringen diese Erledigungen i. d. R. ')I" Gebühren, 
was in der Kosten-fNurzenrelation wesentlich günstiger ist als die '1." da den ''1.0 
ein un\'erhältnisrnäßig größerer Zeitaufwand gegenübersteht. Fast 70% aller anhän­
gigen Verfahren erledigen sich nicht durch Urteil. Nimmt man von diesen 1. aller 
Fälle weiterhin die Vergleiche aus, so gehen über 50% dieser Fälle relativ unkompli­
ziert, ohne größere rechtliche oder sonstige Erörterung, damit ohne die Notwendig­
keit der präzisen Aufarbeitung des Rechts- und Sachstandes zu Ende. 
Der Anwalt handelt also dann unrer dem Gesichtspunkt der Cebiihrenoptimleyung 
rational. wenn er die ersten Verhandlungen abwarter, um einschärzen zu können, ob 

sich der Gegner verreidigt. wie er sich verteidigt, welcher zusätzliche Vonrag 
seinerseits erforderlich ist oder ob sich der Rechtsstreit ohne derartige Probleme 

erledigt. Zwar fordert die Beschleunigungsnove1le eine möglichste Konzentration 
des Verfahrens auf die ersren Tennine. doch ergibt unser Befund: Ocr Anwalt 

braucht für den ersten Tennin den Sach- und Streitstand nicht gründlich vorzube­

reiten. Ergibt es sich , daß der Streit fortgesetzt wird, so sind weitere Möglichkeiten 

denkbar: Entweder der Rechtsstreit steht und fällt mit einem Beweis, dann ist dieser 

abzuwarten, oder es ergibt sich einc hartnäckige Verteidigung der Gegenpartei bei 
relativ komplizierter Rechtslage, dann muß der Anwalt ggf. wiederholt schriftlich 
Stellung nehmen, Termine wahrnehmen und versuchen, das Gericht zugunsren der 
MandanlSchalt zu beeinflussen. 
Steinb~ch/Kniffb beschreiben in einer Tahelle nie An der Termine und ihre Z~hl 
inhalrlichY Nimmt man aus dieser diejenigen heraus. die anwaltliche Taugkeit 

voraussetzen, so ergeben sich 16,16% Beweisaufnahmen, 61,SO% mündliche Ver­
handlungen und 21,23 % Versäumnisurteile. Leider sind von den »schnellen" Erledi-

J ( SlcmbachJKniffu (Fn. 2j). T.b.lIe S· J s· 
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gungen nur die Vers4umnisurteile erfaßt, deren :z:eitliche Reihenfolge sich wie folgt 

verreilt: 

I. Termin: 248 
(66%) 

2 . Termin: 74 
(19%) 

3· Termin: 30 (N = J16) 
(8,0%) 

Die durch Versäumnisurteil erzielten '\1.. Gebühren gern. § 3 J [I, 33 I I sind 
kostengünstiger als die 'y,. oder 'i.., auf die ein Anspruch im vierten oder fünften 
Termin ent~cehcY 

Gerichrliche Erledigung 

[. Vorbereitungen 
I. Besprechung mil Mandamen (Eröne­

rung des Problems) 
2. E"tl. Rückfragen, Schreiben an Man­

danten 
J. Evtl . letzte Frislsctzllng an Gegner 

11. Klage 

juristische HauptarbeiI : Sachverhalts· ll. 
Rechtsfr~gen 

III. Klageerwiderung, evu. Ruckfragen u. 
Besprechung mit Mandanten 
PROZESSGEBÜHR = 10irO 

IV. Mündl. Verhlndlung. I. TelTlljn. evt!. 1. 

u.). Termin 
VERHANDLUNGSGEBÜHR == 
\0;'0, eVII. Vergleich 
VERGLEICHSGEBÜHR = 10;'0 

V. B,:wciserhebung, ggf. in mehreren Ter-
mmen 
BEWEJSGEBÜHR = 10110 

VI. BewciswLirdiguog, evtl. nach Rückspra­
che 

VII. Urteil, Besprechung mit Mandanten, 
evu. Berufung 

Vorgerichlliche Erledigung 

I. Vorbereitungen 
I. Besprechung mit Mandanten (gründli­

che Sachallfklärung) 
2. GUlat.hdiche Unler;uchung der Rechts­

lage (TatsachenfrJ.gen, Rechlsfragcn. 
Beweisfragen) 

}. Übermittlung der ErgebOisse 3.0 eigene 
Panei 

I J. Anstelle einer Klage oder eines Droh­
briefes schriftl. Anspruchsbegründung 
an Gegner mil Angebo! zu gütlicher 
Einigung (§ 118 I I) 
GESCHÄFTSGEBÜHR == 7051I0-101 
10 

III. Erwiderung 
evll. Ruckspraehe mil Mandamen 

IV. Ggf. pers. öder fernmündl. 
Besprechungstermin (§ I J 8 I 2) 
BESPRECHUNGSGEBÜHR = 
7.5/10-10/10 
Alcernaüv: 

V. a) Vergleich 
VERGLEICHSGEBÜHR = 10/10 
oder 

V. b) Klage 

wie im Diagramm .Ge.richl!. Erledi­
gung_ ab 11 
bisherige Gebühren cm{ allen 

)l N.ch zwc> Termonen - von siimtlichtn TCTmlOen - smd durchschnlU~ch J,1 Mona •• , nach 4 T.rmUlen 
durch,ehnndich 6.9 Mon.1t v.rg.nllen. BeweISe, die die J. Gebühr gem. § J I I 3 BRAGO "Zum 
Entstehen bringen, ,erzen mll dem 1. Tcnn," eon, SI' m."hen olf.nkundig das Verfahren langwlcng und 
komplmert. Vgl .• uch Sutnbachl Krrlffka (Fn. 27). T.bell. 4.11. 

1$1 
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1)2 Die Fixierung des deutschen Anwaltsgebührenrechts auf den Pro:z.eß - und nicht auf 
vorprozessuale Erledigung oder Beratung - führt zur Belohnung eines anwaltlichen 
Verhaltens, das sich an den (onnalen Grenzmarken des § 3 [ BRAGO orientiert. 
Das Verlallfsdiagramm (S. '5') stellt die gerichtliche Erledigung einer vorgerichrli­
ehen gegenüber. Der Anwalt wird, um die überflüssigen vorprozessualen Arbeiten 
zu vermeiden, relativ schnell und provisorisch Klage erheben. wenn der Gegner 
vorgerichdich nicht einlenkt oder nach der Anwaltserfahrung eine vorgerichtliche 
Einigung nicht zu erwarten isr.J) 

Allein beim streitigen Enduneil und evtl. beim Vergleich ist eine vollständige 
Rechtspri.ifung erforderlich, die anwaltliche ArbeitsbelaStUng hinsichtlich der juri­

stischen Vorbereitung ist bei allen anderen Sachen gering. Korreliert man die Dauer 
der Verfahren mit den Erledigungen, so ergibt sich: Das schnelle Verfahren mit 
einer wenig präzisen Klage fühn zu einer hohen Erledigungsquote in den ersten 
Tenninen. 
Innerhalb von 98 Tagen erledigten sich am AGH die Verfahren wie folge: 

33 % Versäumnisurreil 
[7% Klageri.icknahme 
11 % Vergleich 
! 1 % Enduneil 
Hingegen ~ehen die Erledigungen nach mindestens 98 Tagen so aus : 

47% Endurteil 
17% Versäumnisurreil 
14% Vergleich 
6% Klageriicknahme. 

Diese Erledigung<:n hängen also nicht von sorgfaltiger juristischer Arbeit ab, 
sondern erbringen i. d. R. 'v" oder '1.. Gebühren, die mit wesentlich geringeren 

Kosten verdient sind. als es bei Verfahren mit vielen Tennintn und einer "1 •• 
Auslastung der Fall ist. 

Die wirtschaftliche Vernünftigkeit anwaltlichen Verhaltens, die sich aus der Erledi­
gungsscrukcur ergibt, summt zudem noch mit der Erfolgsquote (für den Kläger) 
überein. Wenn sich die Angelegenheit schnell erledigt, so handelt es sich oft um 
Versäumnisurteile, bei denen der Kläger voll erfolgreich ist (Verslumnisurteile für 
den Beklagten sind relativ 5e1ten, doch gilt dasselbe). Auch K&.gerU'ckllahmell , 
Anerkenntnisse erc. erfolgen eher in fri.ihen als in späten Terminen. Korreliert man 
die Erfolgsquote des Klägers mit der Schnelligkeit des Verfahrens, so ermittelten 
Steinbach/Kniffka für das AG)I 

H 10 semer Handlunp~nlcllung (ur Jung< AnW':i\te schildert G. Commuhau Die Mlwaltlichc PraxIS In 
Zivil,achen, 2. Aufl. Slung.rt 1984. S. I-I J den .)de.lr •. lI. eUle, anwalt)i,h,n vorgenchdichen T:i .. gkelt. 
Die KO!lcn-/Emkommens(rogc spoch m. E. für d'·n Anwll, die enlSch~ldende Rolle. Dies übtrslebtlnna 
J. Be-rgJ,.",-v. d. Wtjk. Vcrmllldn oder pro~esSleren) Faktoren. die die I-j,ul,gk~" gütlicher Beilegung 
bel Rechlsanwä.hen beeinflussen. In: Ahern.auvcn In der Ziviljustlz. Köln 198. (Fn . Il). S . 6!~}, sehr 
bedenklich die Annahmen .ul S. 77 - lum,nd,"St n.ch dcuc.:schem Anw.Jt.sgebilhrenr""h,; der fin,nz"lle 
Ge5lchtspunk, di .. er Frage fehh gleIChfalls ber Erhud Blankmbrrrg!R,11 Rogowsky, Zur Theone voo 
GerIchtsverfahren. In: Zertschrift für RcchLSSO"L1ologlc j (r98)). S. IJJ-t.j4. 1 H. D.ß flJ"l>n.Uelie Fragtn 
die Ablault, <Inschließlich dtr Abwägung (ür d~n Anw,h. ob er "eh vergleichen soll. oder nrchl. 
beeinflussen, übersIeh, glelChhlls Osbr H"rlwU'g. Vergl<lchtndes zum Vergleich, on: Der Prozeßver­
giereh. Köln '98J (Fn. 11), S. 10)-178; dm., Dte ArbetlSleilung zwischen Anwihcn und Riehtcm . 
R«htsverglc1chcnde Not,zen lur profeS5öonellen Slretrfixierung Im Zivih·.,(ahrtn. In: Zeitschrift fi.ir 
Zivilprozeß 96 ('98 }). S. )7-67. Di~5cr betont die unterseh,.dliche Recht>- und VergleIChskultur In 

Engl.nd und dtr Bundesr,·publik und gib, eme Fülle be.~chl<n,wene"rr Hinwe,S<> zum Vergltlch . 
}4 S/flnbarhIK"iffoa. (Fn. 17). T~bell. P7, vgl. dazu auch Abbildun!; 4-'8 . 
Jl Zahlen Meh SI~mbacblKniffk4 (Fn. 17). T.belle 4.1-1, korreliert mit j.ll. Grunds:;tvich müßte noch 

.one Diflcrcnlicrung /l.ch den Strtllgegtosdndcn erfolgen, denn die Eclcdigung5S1rukturen diffcncrcn. 
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Anzahl der Dauer io Er{olg~quote Erlediglwgen 
Termine Mon. (Durch- des KI~gers Dauer in Kumulative 

5chniuswertc) Monaten H:iufigkeil 

1},6% 

0 2,1 )4% .2 32,1% 

1-2 3,2 83% 3 46,7% 

4 56,6% 

5 64,5% 
6 71,}% 

3-4 6,9 61% 7 76,}% 
8 80,9% 

9 83,6% 

5-6 9,& 59% 10 85,9% 
11 .28,1% 

Il 90,0% 

7-8 15,1 5°% 1.2 [00,0% 

8 ll,) 59% 

Aus den o. a. Gründen ist der Kläger in Verfahren. die im I. oder 2. Termin zu Ende 
gehen, weit überdurchschnittlich erfolgreich: nämlich zu 83%! Wird überhaupt 
kein Termin angesetzt oder durchgeführt, so hat bei Erfolg (34%) die Klage als 
Drohgebärde ausgereicht, bei Mißerfolg (66%) hat die Sache ohnedies keine Aus­

sicht gehabt (Nichtzahlung der Kosten eIe.). 

Mit der Dauer des Verfahrens sinkt die Erfolgsquote des Klägers; denn der 
Vedahrensausgang wird zunehmend von Beweisen abhängig. Es ist also nicht nur 
umer dem Aspekt der Arbeitsökonomie, sondern auch unter dem des Prozeßerfol­
ges unschädlich. die ersten Termine kursorisch vorzubereiten . Die ,Slrcitbefesti­
gung< stellt - aus Sicht der Anwälte - einen notwendigen länger andauernden Prozeß 

dar, der sich vor dem gerichtlichen Verfahren und im Laufe dieses Verfahrens 
abspielt. Folgende Tatsachen mögen dabei eine Rolle spielen: 
I. Will der Gegner sich verteidigen? Falls nicht, kann man versuchen, ein hinsicht­

lich Koslen- und ArbeitSaufwand günstiges Versäumnisurteil zu erstreicen l6 . 

2 . Wie läßt sich der Gegner rechtlich und tatsächlich ein? Wird lediglich über die 

tatsächlichen Probleme gestritten, kann man sich erlauben. die prozessuale und 
materiellrechdiche Seite im wesentlichen unberücksichtigt zu lassen und das 
Verfahren zum Beweis und anschließendem Ureeil LU treiben. 

3. Was meint das Gericht? Wie schätzt es die tatSächliche und rechtliche Position 
dc.r Kontrahenten ein, so daß es evrl. zu KJagerücknahmc oder Erledigungserklä­
rungen kommen kann, wenn nicht gar zu einem Vergleich? 

Anwälte mußten daher Strategien suchen, mit denen sie - unlufgedeckt - die 

Konzentration auf ein frühes Verfahrensstadium verhindertenY Diese Beobachtung 

So WeISen C!"WO nach der Untersuchung von Strlnb~cWKn.illk~ K..indschaftsSachen dje l'ngs1< Prozeß­
d.u" auf (S,chvers,ändigenbewelSl. SIe gehen zu 49% durch Endurteil 2U Ende. während die«: Quorc 
bel Forderungen .us K.ul auf 21% sinkt und die ühl der V~rs.umnl$urtCile )4% bot,.gl. Die 
Ausführung dieser DifferenZIerungen würde ]...doch don Rahm'"Tl der Untersuchung jprengcn, vgl. ,m 
emzelnen Slelnb.ch/Kniffk. (Fn. '7). s. 1Sl""!61. 

)6 Vgl. S,embMhIKm/fkd (Fn. 17). ebd •. Bel Fesdegung der Prou:ß,>ktik 1St gleichfalls de, P,ozcßgegcn­
stand zu beachlen. BeIm Amugcnc.h, crlcd.igc.n >Ich durch Versäumnisun.eil ~.% ,11., Räumungsklagen. 
6<>% der Kbgen .m Wech,dlScheck und H % 2U~ Kauf und T2usch. 

17 Ein engli.cher AD", .. h g~"" In die Gefahr des Prou:ßvcrluSlos (vgl . HUlWie-g Fn. H). wenn er vor 
EinleiUlng eine, gerichtlichen Ver/ahrens >,eine< augen nich, hör<, nacb deutschem Stand=ht iSl 
diese Verhaltensweise regelm'ßig meht geboten (Grunds<iu.e des anwaldicben Standesroc:hu - RichtlinIe 

15) 
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154 gilt selbstverständlich vornehmlich für kleine und minIere Streitwerte. Bei großen 
Streitwerten und/oder Firmenmandaten erheblichen Umfangs, die evtl. mir den 

rechts kundigen Mandanten vorab geklärt werden, gehen gute Kanzleien eher den 
umgekehrten Weg. Don wird versucht. den Rechts- und Streitstand bereits vor dem 
Prozeß so zu fixieren, wie er sich im Verfahren darstellen wird, um die Prozeßchan­
cen der eigenen Mandantschafr genau einschätzen zu können. Wiederholte Fehlein­
schätzungen dieser Prozeßaussichten haben ja für eine Kanzlei den Verlust entspre­

chender Mandate zur Folge. 

IV. Dte Legende von der schlampigen Prozeßvorbereitung und die 
Beschle IInrg ung snovelle 

Das wirtschaftlich gebotene anwaldiche Verhalten (schnelle, relativ unvorbereitete 
Klage) läuft dem richterlichen Interesse zuwider, die Informationen über einen 

Rechtsstreit möglichst früh und vollständig zu bekommen. Ohne Kenntnis der 
wirtschafrlichen Zusammenhänge verd~chtigen Richter die Anwähe, welche zudem 
nach richterlicher Vorstellung viel zu viel verdienen, der Schlamperei. Sie erwarten 
präziseren Sachvortrag, genauere Trennung zwischen streitigem und unstreitigem 
Sachverhalt sowie - trotz des Satzes jura novit curia - rechtliche Hinweise zur 
Lösung. Hingegen finden sich in den Tageseingängen der Gerichte eine Fülle von 
unschlüssigen Klagen, die oft deshalb nicht a limine abgewiesen werden, weil 

Fürsorgegedanken überwiegen. 

1. Die BeschleumgungsYJovelLe 

Auf die Spitze getneben wird das Problem durch die Beschleunigungsnovelle. Diese 
verband zwei Konzeptionen: die Vorstellung besserer Kommunikation der Parreien 
und ihrer Anwälte mit dem Gericht und die stärkere ricilterJiche Einflußnahme auf 

d~ Rechtsgespräch mit dem - ewigen - Wunsch einer Prozeßbeschleunigung. Die 
Reform konnte letztlich nicht funktionieren, weil sämtliche Klärungsarbeit auf den 
Anwalt übergewälzc wurde, ohne diesem dafür einen finanziellen Ausgleich zu 
gewähren. l8 Bereitet der Anwah das Verfahren vorprozes5ual ganz umfangreich vor, 
so arbeitet er in über Y, der Fälle fast vergebens, denn es ergehe keine Rechtsent­
scheidung in der Sache. Der Richter befindet sich gleichlalls in einer Normenfalle. 
Er darf den RechtsschUtz der Parteien nicht verkürzen, steht aber - wenn er 
konseq uent vom Instrumentarium der Beschleu nigungsnovelle Gebrauch mache - in 
der Gefahr, seine Fürsorgepflicht zu verletzen, die seit jeher zum nonnartven und 

gern . § '77 Ab,. ~ Nr. 2 BRAO - .bgedruck. be, Commochatr. Ocr Anw.h und seme PraxIS, 1. Aull. 
'98l , $. 9S Ir.. § 6. 

J 8 D ie Schriften, die SIch mit der Verconlachungsnovdle und ihrer Bewäbrung ,n der PrulS bda.<sen, 
bemerken die« Diskrepanz nocht, vgl. z. B. H2raJd Franzkr, Di. VerelO{~chu1)g$novdl. und ihre 
blshtnge Bc",:ihrung 10 der VuhhreruWJrklichkClt, m : NJW r979, s. r14 (.lIeIn .uf die "churlichen 
Probleme ""nonert, 111 .. - b., . S. 10 - DiskUSSIon nchlerlicher B~denkcn gegen d .. schriftliche 
Vorverl ahfen, ... ~I .uch Richter, dic sich grundlich vorberenen, ihre VorbereIrungen 1Il Cloer VieJz.ah1 
von Fällen ycrgebens treffen ~); Engels. Der neue Zivilprozcll - Erfahrungen und Kmik ~us :IlIwlltlichu 
Sicht, ,r" Anw.J.sbl.tI '979, 105; g.leochf.11s obne Belehrung dieser Aspekle Wolfgang Brehm, Arbclts­
~i)ung zWl5che.n Geneht und Anwal.- Eine ungenutzte Chance, In; Anw,h,bbtt 198). S. 193-197, '96. 
AlleIn Rasehorn erbonte in eonem NebenSoltz die Bedeutung der Gebilhrmsitu.tion; -In Deutschland 
g,h die T'rozeßführung .1, typISche T:ülgkeu des Anw,!<" d, ... u! ist dic Gcbuhrenordnung .bg"stellt; ,m 
Ausland .u[ die b.r •• eJ1de T;ugkell. Du IS' .uch bel uns zu ubemehmcn .• Theo Rasehorn, Kommun,­
Iu\lon$problem. ,m Zivjlproztß, m: ZRP '980,5.6-11, 10. 
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sozialen Bild der Richterschaft genört. Ein eingehendes Rechtsgespräch mit Anwäl­
ten und Parteien ist ja nur möglich, wenn der Proz.eß durch die Anwälte ausreichend 

vorbereitet isf. Wie wenig die richterliche Praxis das Problem der Anwaltschaft 
erkennt, zeigt die Bemerkung eines bedeutenden Kommentators: »Das Verfahren 

(sc. nach der Beschleunigungsnovelle) belohnt die eigene Sorgfalt weit eher als 
früher und läßt die eigene Nachlässigkeit und Verschleppungsabsichren nachhaltiger 
spürbar werder!.« Die Pr:\xis, so meint der Kommentator, falle freilich vielerorts 

immer wieder in den alten Trott zurück. J9 

Anstalt den Anwälten einen finanziellen Anreiz für diese Konzentration auf den 

frühen Termin zu setzen, drohte man Prozeßverlust an : »Das eigentliche Problem 
der Vereinfachungsnovelle waren und sind die Präklusionsvorschriften. « ~o Zwangs­
weise suchte sich die Anwaltschaft Auswege wie diesen: Der Anwah nimmt - troez 

der Kostenfolge - Versäumnisurteil, um in dem Verfahren, das nach dem Einspruch 
wieder aufgenommen wird, ungehindert vortragen zu können. l ' 

Sehr ähnliche Überlegungen kann man in bezug auf die Belasrung der Richter 
anstellen, denn ein Amtsrichter kann die zwischen 20 und 80 Termine, die er an 
einem Vormittag erledigt, selbstverständlich nicht vernünftig vorbereiten. Auch er 
muß auf die Klärung wanen, ob sich eine An7.-ahl von Gegenständen nicht durch 
VersäumnisufteiJ, Anerkenntnis oder Klagerücknahme erledigt. Erst bei den Ver­
fahren, in denen gestritten wird, lohnt sich auch sein Arbeitsaufwand, und in diesen 
Verfanren drängt der Richter zum Vergleich, um sich ein Urteil zu sparen. Die 
Interessen zwischen Anwälren und Richtern laufen also teilweise parallel, so daß es 
zu der Verwässerung der Beschleunigungsnovelle kam . 

2 . Die Praxis der Kosten-INutz.en-Optimz.erung bel kiemen Streitwerten 

Bei dieser wirtSchaftlichen Ausgangssituation fragt sich, wie kleine Streitwerte vom 
Anwalt am sinnvollsten behandelt werden . Denn auch die schnellformulierte Klage 
in der Absicht, Luzuwarten wie der Rechtsstreit sich entwickelt, erfordert einen 
erheblichen Zeitaufwand . Einen gewissen Ausgleich gibt die Gebührenordnung, 
denn je kleiner der Fall, desto relativ höher die Gebühren oder: tO Prozesse um 
10000 DM erbringen höhere Gebühren als I Prozeß um 100000 DM. 
Bei einer Untersuchung amtsgerichtlicher Streicigkeiten erwiesen sich Forderungen 
aus Kauf und Verkehrsunfall als relativ häufige Sachen mit geringen Streitwerten.·> 
Für den Verkäufer-Kläger ergeben sich zumeist keine Beweisprobleme; denn regel­
mäßig kann der Käufer nichts anderes als seine Zahlungsunfahigkeit einwenden. Der 
Verkäufer beaufrragt einen Anwalt praktisch mit dem Inkasso. 4J Dieser leieet die 

39 Ba"mba~h-La",erb'1Ch-Alb,,,-H,,rrman", ZPO, 41. Aufl., München '984. "or § '7' m. Y. w. N .; :;~n­
lieh behaup ... Lange, die Wirkung der NovelI. begmn. zu vufl.chen: H. D. Lange, Di. Zurück"''''ung 
Y."pit.ten Vorbnngens ,m I. Ternun, on: DRiZ ,,80, S. ~OS-4'" 408. 

40 Kbus Lmde"",,,n, H.wgemachce Obtr!,utung d. r Z;vilgmch.e, ,n: Anwalubl.u '98}, 5. }8~}9" J90. 

41 Lmdem"nn cbd • . ; Franzkl (Fn. j8), S. 11; HarJmd.ron. Ein Jahr V~reln{achung,noydlc, tn: NJW "J78, 
S. '4S7. 

4' 5wnbarhIK"if!Ju (Fn.17). 5., P If.. '46 H. Interessante ZU$2mmcnh:inge b~SI~h.n gltlchblls zWI<chcn 
d.r Vert(elUng der rane'en und der Erledigung,.rt. h. e,w. nur der Kliigcr durch Anwah veme.en, so 
erledigen ,ieh 4Z% der 51ch.n durch Vers'umnl$uncil und nur J'% durch Endun.il. Auch h,er ,...mi 
der Anwalt wohl vornc~mlich Inka5so-Scrvj(:e betreiben. Vgl. Im em"ldncn Ste.tnb3chJKnilflu., S. '7ofi. 

4J BLmkenburglRogow,kl (Fn. n), S. '4Z; grundlegend Roll BmderlRolf Schmach." Erfolg,barneren 
"or Gericht. Eine e.mpinsche Untersuchung zur Ch.ncengleichhcu im Zivilpro~eß, Tubingen '980. Rolf 
Schu/z-R,ukoll, Die Vtrreehtlichung von Mie,konOik'cn zur Durchsetzung pamkularer In,erc«cn, "" 
Ze,t5chrih fur RcclussozJOlog'e S ('98), S.z68-184. sow,e GÜo.er HörmannlKnu' Ho/ZJcheck, Schuld­
beurcibung im KOMumentenl<rcdi. - Ergebniss. e,ner emplrL<chcn Srudie, .~: Ze.uchrifl für Re"h ... o­
z,ologle S ('98)), S, .6-40, )7. Mit dem M.hnveriahrcn lene. die GClch,ftJiweit etnen PrOleß .. n, es 
bez.eht ~tch ,ui GegcnSl:lnde, die I,ch aus KonsumbezIehungen ableiten, Kaufrr.u>Ch 79%, Werk· 

IJ5 
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1J6 Angelegenheit mit Mahnbescheid ein und kommt über den Vollstreckungsbescheid 
(1 Silo gem. § 43 BRAGO) zU einer hohen Zahl von Verfahrensbeendigungen. 
Weitere Fälle erledigen sich vielfach durch Versäumnisurteilc. Bci solchen Titelbe­
schaffungssachen erledigt ein Bürovorsteher oder eine Reno-Gehilfin die Sache 
ohne weiteres selbst. Der Anwalt braucht persönlich nicht tätig zu werden, er kann 

also ursprünglich genuin juristische Tätigkeit auf sein "Büro" verlagern'" Auch die 
Wahrnehmung von Terminen kann durch Vertreter erfolgen. Solche Rationa[isie­
rungen spiegeln sich schon im Anzeigenmarkt, wo Bürovorsteher zur »weitgehend 
selbständigen Erledigung von Korrespondenzen~ und anderen Angelegenheiten 
gesucht werden.<! Je weiter ein Anwalt in standardisierten Fällen die juristische 
Tätigkeit bei der folgenden Skala nach .. unten" schieben kann, desto kosreng\insti­
ger arbeitet er: Bürovorsteher und/oder Terminvertreter, Reno-Gehilfin, Schreib­
kraft, Auszubildende und TeXt~utomat intensivieren in dieser Reihenfolge die 
Kostenersparnis. 
Rationalisierung minels EDV span zunächst Kosten der Organisation und im 
Personalbereich:,6 Oie Arbeit wird in kleine Stücke segmentiert und kann von 

relativ unqualifizierten und somit preiswerteren Mitarbeirern erledigt werden. 
Wußte früher der Anwa[t allein bzw. ein erfahrener Bürovorsteher, welche Schrei­
ben zu fertigen waren, so kann das heute eine angelernte Kraft mit Hilfe der 
Textprogramme er!edigen.~7 Standardisierung und Spezialisierung ermöglicht also 
auch eine vernünftige Auslaswng kleiner Mandate .• Straßenverkehrskan:deien« 

schleusen Dutzende von Mandanten an einem Nachmittag durch. Man bemüht sich. 
Rückfragen seitens der Mandanten zu vermeiden.<8 Oie einmalige Sachverhaltserfas­

sung reicht aus, um sowohl die Vertretung in Ordnungswidrigkeiten-Sachen als 
auch die in Zivilrechrsfällen durch.führen zu können . Auch für diesen Bereich breitet 
sich die computerunterstützte anwaltliche Titigkeit stärker aus.·~ 
Diesem Spezialisierungs- und Rationalisierungsgrad der Kanzleien entspricht ein 

Akquisitionsverhahen bzw. ist Ergebnis eines solchen Verhaltens. Die erwähnte 
Kon2.cntrar(on von Rechtsschutzmandacen auf wenige Kanzleien spricht eine deutli­
che Sprache. Ähnliche Spezialisierungen finden sich im Bereich des Mietrechts. 
Solche Spezialisierungen und Rationalisierungen müssen aber durchaus nicht zum 
Nachteil des Mandanten ausschlagen, wenngleich sie nicht dem Idealbild anwaltli­
eher Kommunikation mit dem Maadanten entsprechen. Der Anwalt schneidet den 
Lebenssachverhalt auf rechtliche Roulineprobleme zurück, die eine Entscheidung 

Diens'v~n .... g 85%. Darlehcnsvenrag 86%. VeCSlchcrungsverlr.g 9!%; SltlYlbachlKntffka (Fn.l7). 
S. '! 1-

H Hclmu, Mich,I, Pcrson"J-Ausbildung von Gehilfen und Referendaren, 1Il: DAV·R~'g"ber (Fn.17). 
S.6}-iJ, 65; nach Sundc5I'Cch, 1" das sdb'<ver.<Ündlich v<rbo .. n. In UIll$gerichtlichen Verhhrcn 'nlt 
der beau{,ragle An"".l, In 1&,S% der F:illc sdbsl n!Ch. auf: GOltfroed Ba/j",garuIIPcter Me<, Redm,.,­
sachen ~ur Dauer dcs Zivilprozessc. (I. [nsunz). Küln cl ll. '971. S. '9l. 

41 NJW '9S4, Heft 48, S. XXVI(. 
46 Das beZIeh, SICh >u( die vOn versch1edenen finnen (Oliv«n, Ni.xdorl und IBM) angeho'.n(· SOftw1re. 

deren EiM2tz vOm J nll1tul der Anwahschal. für Buroorganlsauon und Bürow,hnik unlCfSlÜI7.1 wlId. 
Darübu h,naus greifl die V~rbreltung von Tcl<lh.ndbüchem 10 Buellfonn oder auf Disken" um <leh, 
Solche CX1S11~rcn 2. B. für T«urnen.c und Erbvertriige, Scheldungs- und Seh<1dungsverbu.ndrech, sowIe 
VerkehrsuniaJlrtch .. In Vorb"rellung befind« s1ch - >uswe"lich der AnzeIgen on der Presse - eUle 
An2.1hl WeIterer TCXlh.ndbücher. 

47 Jakob J. Pettr, V~rkeh"unfallrcchl. Diku.- und Arb"usbuch für Re<"hwnwihc. Munehm 1?8}, enthäh 
z . B. un Schadensredu bOl AbWIcklung (,nes Vctk.hrsunfalle> deran dctaiJJiene AngJbcn (VerluSt Clner 
Brille auf der Unfill"elle). daß )edennann hel gennger EinarbclIung In der Lage "I. e>no cn<.sprechendc 
Klage oder eIn Anspruchsochreiben zu .,lIclien. 

48 BLm}wlburglFieJltr (Fn. ~o). 5.110 I. 
49 Anze'genlClfl ,Il; NJW '98S. Heft '5. S. XIX: • AnwailSpr'JUS ... Cl Anwitl<c) Gm Schwr:fJ>unkl 

Zivilrecht (Kf%·Br4ncht) such I jungen R<"ChlSanwall Jnll miode.stcns I;äbriger Berufserfahrung und 
In""e:s,c an der vorhandenen EDV-AnJagc ... e 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-2-140 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:56:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1986-2-140


auch dann ermöglichen, wenn der Mandant sich und seinen Streit darin nicht 

wiederfindet. Das so erzwungene gebührengesteuerte Anwaltsverhalten verschlech­

tert die Mand:lntensituarion nicht automatisch. 

J. Die Erledigung von Straßenverkeh7>unfallsachen 

Wie man über Gebührenanreize Prozesse verhindert und Anwälten die Möglichkeit 

gibt, an kleinen Sachen relativ vernünftig zu verdienen, zeigt die Abwicklung von 
Straßenverkehrsunfällen. Solche betreffen 9% aller Rechtssueitigkeiten beim Amts­

gericht. IO Vor- oder außergerichtliche Regelungen bieten sich hier deshalb an, weil 

Schuldner in der Regel Versicherungen sind, an deren Zahlungsfahigkeit nicht zu 

zweifeln isE. Die Investition in vorgerichtliche Erledigung lohnt sich eher. Jedoch 

haben die Versicherungen es bis zu einem gewissen Grade in der Hand, welche 
Gebühreneinnahme ein Anwalt erzielt bzw. welchen Arbeitsaufwand cr betreiben 

muß. Sechs praktische Beispiele folgen : 

(I) Für die Gcltendmachung einer Forderung von 10000 DM gegenüber der 
Versicherung kann der Anwalt nur '·v,. Geschäftsgebühr verlangen: 

§ IlSI 1 BRAGO: '·\/'o aus 10000 DM: 366,75 DM. 
Zahlt die Versicherung, so entsteht weder die Prozeßgebiihr (§ 3 I 1 I BRAGO) 

noch die Verhandlungsgebühr in Höhe von '·v,o (§ [18 r I BRAGO). Der Anwalt 

hat praktisch keine Möglichkeit, höhere Gebühren zu erzwingen.!' Nach der 

gängigen Praxis entsteht die Verhandlungsgebühr bereits durch ein persönliches 

oder telefonisches Gespräch mit dem Sachbearbeiter der Gegenseite. In der Regel 

stellt dieser die Bedingung: Das Gespräch findet nur Statc, wenn Sie auf die 

Verhandlungsgebühr verzichten. Will der Anwalt also ins Gespräch kommen, um 
den RechtSstreit ohne den viel größeren Aufwand eines Prozesses zu beenden, so 

muß er auf diese Bedingung eingehen. 

(2) Klagt der Anwalr den vollen Betrag ein, onne mit der Gegenseite zu verhandeln, 

und erfolgt vollständiges oder teilweises Anerkenntnis, so ergeben sich 

§§)I I 1,2; 33 1 S. I BRAGO: 'Y"aus DM [0000: 733,50 DM. 
Jedoch trifft die Zahlungspflicht nach § 93 ZPO den Kläger, der nur schwer 
akzeptieren wird, daß er bei vollständigem Obsiegen auch die Kosten scines eigenen 

Anwalts sowie die Prozeßkosten bezahlen soll. 

(3) Die Klage wird zur Nagelprobe, wenn die Versicherung sich weigen zu 

bezahlen und abwartet. wie ernsthaft der Geschädigte seine Rechte verfolgt. Nach 

Klageeingang ruft der Sachbearbeiter den Anwalt an und bietet in der Praxis einen 
etwas geringeren Betrag oder in Ausnahmefällen den vollen Betrag an. Er verlangt 

dafür Klagerücknahme und rechnet entweder nach den gesetzlichen Gebühren 

ab: 

§§ 3 I I 1,2; 33 I S. [ BRAGO : 'v,,aus 10000: 

oder er bietet sogar 'I" Gebühren an, falls 

macht (vgl. unten Modell s). 

7J3,5oDM . 
er em niedrigeres Vergleichsangebot 

50 Wolfgang HII,m,.,;htr. V.,k"hr<unf:ille vor Geneht - Emplnsche Bdunde und lh"'rcll.<chc Per<peku­
ven, l(\ : Zenschri[, für Re<:hlS.<o2,olog'c 5 ('98,), S. 147-167 mIt vIelen 'nleres .. ,n"n Derai!<. Die 9°/0 -

Z.hl n.ch Ste1l1b.\ch/Kniflk. (Fn.l7). S. 60; Huunacher cnn,udtc '8.S% fur d ... AmlSgenchl Bochum 
(S. '50 m. v. w. N.). 

5' Rcgclm.'ißige StrCllpunkte bCl Abrechnuol;<o zw,s.ch.n Anw:i.heo und Haitpl1ichtvc~lChcrung.n ,teilen 
di_ Fr~g~n d~r. ob eme B.rprulnmg ,.S. d. § I ,S h BRAGO sl,ngefuoden hat und ob ein Ve'gl.,ch 
gern. §'} BRAGO vorliegt. Es ha, SIch spiilesten1 nach BGH vom '}. 4. '970, NJW 1970, S. I 'lL trotz 
,11", anw.1Idic1en Bemühungen herausgeStellt, dlll die sch~chrc Abrechnung n,ch, 31. Vergle,ch behan­
dele WIrd; vgl. mn aller GfTTJ/dISchmJa, BRAGO, 6. Auf!. '977, §') lUJ . 69 f. m. w . N. Manlred 
Klimke, E~tattungsfähigk.il von Anwaltskoslen im Zuge lußergerichdicher Sc.haden'fcgulicrung (Bei­
">ge zum Pnv~l- und Winschalurechl 34)' K ... t'ruhc '9n. 

1)7 
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1)8 Aus dieser Praxis erkläre sich der extrem hohe Anteil von 13 % Klagerücknahmen 
(AG) bei Straßenverkehrsunfällen, während hingegen der Durchschnitt von KJage­
rücknahmen bei 11,8% liegt. Beim Landgericht, wo beide Parteien anwaltlieh 
vertreten sein müssen, ist der Anteil von Klagerucknahmen gleichfalls hoch 
(11,2%). Die Klagerucknahme ist also kein Indiz für die Erfolglosigkeit bzw. die 

Resignation des Klägers. Wo sich die Motive ermitteln ließen, wurden Klagen in 
über 1, der FäJle zurückgenommen, weil der Kläger seine Ziele vollständig oder fast 
vollständig erreichte. fl 

(4) Im vorprozessualen Stadium lastet der Anwalt den Rechtsstreit maximal aus, 
wenn er nach Verhandlung mit der Gegenseite mit dieser "Z.U einem Vergleich 
kommt : 
§ 118 I I BUGO (Geschäfts­

gebühr) : ,.y'" aus DM 10000: 

§ J 18 11 BRAGO (Besprechungs­
gebühr) : ,.v" aus DM toooo: 

§ 13 BRAGO (Vergleichsgebühr): 'i. , aus DM 10000: 
366,75 DM 
489,00 DM 

'v., 1 U2,50 DM . 
(5) Versicherungen weigern sich aber regelmäßig, fonnelle Vergleiche zu schließen, 

so daß die Gebühr aus § 23 BRAGO entfällt. Besteht nur ein geringer Zweifel am 
Tathergang oder an der Schuldfrage, so bietet die Versicherung folgendes Kompen­
sationsgeschäft an: Sie zahle einen geringeren als den gefordenen Betrag, offeriert 
dem Anwalt dafür volle 'v" Gebühren, falls es nicht zu einer gerichtlichen Ausein­

andersetzung kommt. Der Anwalt muß dann seiner Mandantschaft die Voneile 
einer solchen Vereinbarung deutlich machen, deren ~'Y, ,-Hintergrund~ er nicht 
anspricht. Er selbst kann sich diesem Angebot aus finanziellen Gründen schlechter­
dings nicht verschließen: 

'v,.J,usDM 10000: 12H,50DM, 
Ist das Interesse der Versicherung an einer gütlichen Beilegung geringer oder ihre 
Verhandlungsposition besser, werden 'v,. aus der vereinbanen Entschädigungs­
summe gezahlt, also erwa : 

'y',ausDM7500: 885,00 DM. 
Läßt sich der Anwalt nicht auf dieses Geschäft ein und kündigt gerichtliche Schritee 
an, so stellt ihn die Versicherung regelmäßig in Höhe eines Teilbetrages klaglos. 
Nehmen wir DM 6000 an: 

§ 118 I I BRAGO (Geschäftsgebühr) : '·y'1O aus 6000 DM 121,25 DM 
§ )1 I I BRAGO (Prozeßgebühr): ''1.0 aus 4000 DM 1 J 1,00 DM 
§ 31 I 2 BRAGO (Verhandlungsgebühr) : 2 I 1,00 DM 

Summe 

Wird ratsächlich gestritten, so ist mic einer Beweisaufnahme zu rechnen; denn in 

42% aller Verkehrs-Prozesse finden solche statt. Das ist fast doppelt so hoch wie der 
Durchschnitt an Beweisen in allen Verfahren (2),5%). 
§ 31 I 3 BRAGO (Beweisgebühr) : '0/.. aus 4000 DM 21 1,00 DM 

Summe 855,25 DM. 
Anstelle der ohne große Arbeit crl.ielten 'v" "" 885 DM hat der Anwalt geringere 
Erlöse. Die9c sinken um so mehr, je näher die Versicherung mit ihrer Zahlung an die 
geforderte Summe her~ngeht; 

51 In den T~Xl wurden die vor"chugcn Zahlen SIClOb.ch/ Kniffl<. (Fn. 17), 5.157, '9' .ufgrnommm. 
HUlmlcher komml zu dram.li,ehcrw Zahlen: Klagtriicknahmc bel YerkchrsunfiiJlen bcun Amrsgerochl 
Rochum 1969: 0% zu ,,% bel übngcn J>rozcsSi"ß, wob", du Kläger l!I übn 90% der Fall. 
volls .. ndigen oder l<il", .. sen Erfolg holte ; HUlm.cner (Fn . so), S. '55 ff. 
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"v'. aus 7000 DM 
lo/.o aus 3000 DM 

240.7.5 DM 
471,00 DM 

Summe 7".75 DM. 

Zwar differieren die absoluten Zahlen nur geringfügig, doch unterscheidet sich der 

Arbeitsaufwand . Mit (beim AG) durchschnittlich },2 Terminen und einer Prozeß­

dauer von 6,2 Monaten (Durchschnittswerte : 2.4 Termine bei 5.4 Monaten) muß der 

Anwalt einen unverhältnismäßig großen Aufwand treiben. Es drängt sich der 

Gedanke an Panei'Ucrrat auf; denn der Anwalt darf seine finanziellen Interessen 

nicht zum Kriterium machen, ob und in welchem Umfang seine Panei mit dem 

Gegner streitet. Drei Grunde sprechen rrotz allem für die außergerichtliche Erledi­

gung : Erstens. der Geschädigte bekommt relativ schnell in gewissem Umfang 

Ersatz. Die Schadensersatzforderungen bei Verkehrsunfällen sind - wie die Praxis 

zeigt - nicht mit den Zahlungen identisch, die der Geschädigte für die Instandset­

zung des Kfz aufwendet. Regelmäßig wird preiswerter repariert, als die Sachverstän­

digengutachten vorschlagen, und auch der nicht in Anspruch genommene Mietwa­

gen wird häufig (einschließlich der Mwsr!) vergütet. 

Der Geschädigte vermeidet. zweitens, oft uncerschiüzren Ärger: Verkehrsunfälle 

sind Ausnahmesituationen, so daß die Parteien nicht um Geld. sondern um's Recht 

streiten. Engagiert stehen sie bürokratischen Organisationen gegenüber, denen sie 
weder emotional noch prozeßtaktisch gewachsen sind . Wer sich einen Prozeß 

erspart, selbst um den Preis, den Schaden zu einem gewissen Prozentsatz nicht 
ersetzt zu bekommen, handelt rational, weil er seine Emotionen schon.t. 

Darüber hinaus ist der Prozeßausgang, drittens. bei Straßenverkehrsunfällen höchst 

ungewiß . Der Kläger hat wesentlich seltener Erfolg als in durchschnitdichen 

Prozessen (n:imlich nur 50% gegenüber einem 1, Erfolg). Bei KI~gen gegen Versi­

cherungen sinkt die Erfolgsquote gar auf J 5%!Sl Die Erledigung des Verkehrsunfal­

les durch Endurteil hängt wesentlich von Beweisen ab (42%), darunter 27% 
Zcugcnvcrnehmungcn und 7% Sachvemändigengutachten. Bei einem hohen Anteil 

an Zeugenaussagen ist der Prozeßausgang bereits ungewiß.i' Zudem wird ein 

Rechtsproblem verkannt: Ohne Mitverschulden des Verletzeen (§ 9 StVG, § 254 

BGB) kommt es regelmäßig wegen mitwirkender Betriebsgcfahr zu einer Quote­

lung des Schadens, wenn nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen (§§ 7 1, 

'7, I 2 StVG).Sj Es haben sich feste Sätze bei den diversen OlG herausgebildet, 

nach denen bei leichter Fahrlässigkeit die mitwirkende Betriebsgefahr im Verhältnis 

80% zu 20% abgerechnet wird (± 10%). Demzufolge wird einer Klage auf den 

Restbetrag (hier DM 4000) sehen ein voller Erfolg beschieden sein. Für die 

anwaldiche Liquidation ist diese Tatsache gleichgültig, da der Anspruch sich dann 

z. T. gegen die eigene Partei richtet . Gewinnt also der Kläger hinsichtlich der 

restlichen 4000 DM zur Hälfte, so stehen den zusätzlich gewonnenen 2000 DM 
noch Prozeß- und Anwaltskoscen gegenüber : 

§§ 91, 9~ ZPO; I' GKG, J ff. ZPO i. V m. Nr . tro, [[6: 
Also 50"/0 aus 3 X ,o1 DM 

Hinzu kommen evtJ. Sachverständigen- und Zeugen kosten 

sowie Auslagen zu 50%, also zumindest 

Anwaltsgebühren '0/'0 dUS 4000 DM 

Summe 

S l Humuuhe, (Fo . so). S. 2S~ H. 
S~ Sle",b"lhIJ(nifjka (Fn. '7). $, ISs· 
55 HUlmachey (Fn. so), S.161. 

15 1 '5oDM. 

100,00 DM 
633,00 DM 

884.50 DM. 

159 
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160 M. a. W. : die Hälfte des zusätzlich erstriuenen Gewinnes entfällt auf Kosten, so daß 
also auch vom Klägerst:lndpunkt die vorgerichlliche vergleichsweise Erledigung des 
Rechtsstreites angezeigt sein kann. Unvergleichbar ist die Situation, wenn eine 
Versicherung solche Geschäfte etwa bei bleibenden Körperschäden anbietet. 
(6) Falls die gegnerische Versichemng dem DVA-Abkommen beigetreten ist, be­
zahlt sie - unabhängig von der Schwierigkeit des Falles - '\I" aus dem Gegenstands­
wert (Erledigungsbetrag + 10%), wenn die Sache außergerichtlich be.igelegt wird. 
Das Rahmenabkommen gilt nur für Personen- und Sachschäden bis zu 15000 

DMY 
Forderung: DM 10000 

Erledigungsbetrag: DM 7500 

Gegenstandswert: DM 8250 : '\I" daraus 66),00 DM. 
Diese Abrechnungsweise schätzen Anwälte sehr, da sie einfache kJag- und konllikt­
freie Lösungen, für die ansonsten nur ,.y" liquidiert werden könnten, mit '\1,0 

honorieren . Da ein ganz wesentlicher Teil (wlhrscheinlich über 90%) der Bagatell­
schäden außergerichtlich erledigt wird, ise zu vermuten, daß sich Anwälte bei dieser 
Abrechnungsweise cum grano sa[is besser stehen als bei den Verhandlungen, die im 
Modell 5 erforderlich sind. 

V Wes Brot ich ess', des L,ed ich sing'! 

Wenn der Rechtsuchende die Kosten des Sucices nicht persönlich tragen muß, 
verändert sich die Siruarion - ähnlich wie bei niedergelassenen Ärzten. Zwei 
unterschiedliche Kostenträger stehen bereit: Der Staat im Wege der Prozeßkosten­
hilfe und Rechtsschutzversicherungen . Beide bemühen sich, ihre Ausbeutung zu 
verhindern , indem sie den Prozessen jeweils eine Erfo!gskontrolle vorschalten 
(§§ t14 I I , 118 I, II .3 ZPO; J 7 ARB). Nichc der einmal prozessierende Klient gibt 
dem Anwalt Brot und Arbeit, sondern der Kostenträger. Kann dieser zugleich die 
Wahl des Anwalts beeinflussen,57 so muß sich dessen Verhahen primär am Zahlen­
den orientieren und nicht am Mandanten. 

,. ProzeßkoSlenhilfe 

Im »normalen« Suafverhhren wird kein Anwalt erneut zum Pflichtverteidiger 
bestellt, wenn sich herumspricht, daß er zu hart verteidigt, also Befangenheilsan­
träge stellt, Beweisanträge im Plädoyer vorbringt CIC. Hingegen wähJen die Parteien, 
die im Wege der Prozeßkosrenhilfe (PKH) prozessieren, ihren Anwalt in aller Regel 
selbst aus . Beim Landgericht und in Scheidungsprozessen herrscht gern. § 78 I ZPO 
Anwaltszwang, so daß der Richter einer nicht vertretenen Parrei einen Anwalt 

beiordnen muß. Der Antrag auf PKH wurde in Familiensachen zu 93 % von dem 
schon vorher für das Scheidungsverfahren beauftragten Anwalt gestellt. Lutz Mül­
ler-Ahen wies nach, wohin die Minel für die Prozeßkoslenhilfe fließen . Es cnrfie\en 
80% auf Familicl1s3chcn und nur zo% auf die übrigen Zivilsachen. 48% aller 
Scheidungspaneien führten ihr Verfahren im Wege der Prozeßkostenhilfe durch, 
während hingegen lediglich 3% bei den übrigen Zivilsachen staatlich unterstützt 

56 Abgcdr. bOI GemldISci>muJl. BRAGO 6. Aufl . Mlinchtn '977, Anhang '4· 
17 BlAnkcr>b ... rgIFidll!7 (Fn. zo), S. 1.6ff. 
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wurden. SS Zumindest in F~miliensachen entfällt also eine Einflußnahme des Kosten­

trägers auf die Auswahl des Anwalts. 

Zwar erhält dieser. sofern der Streirwert DM 6400 übersteigt. gern. § 123 BRAGO 

niedrigere Gebühren als die Normalgebühren, doch ergeben sich besondere Ausla­

stungsmöglichkeiten. Anders als im nonnalen Zivilrechtsstreit kann der Anwalt den 

Streitwert und damit die Gebührenhöhe steuern. was den zumeist als Antragsstel­

lern fungierenden Parteien gleichgültig bleiben bnn. weil in der überwiegenden 

MehrLahl der Fälle (82% in Niedersachsen) Prozeßkostenhilfe ohne Zahlungsver­

pflichtung bewilligt wird. Überdurchschnittlich häufig waren beide Parteien anwalt­

lieh vertreten. obwohl das Verfahren durchaus mit einem Anwalc durchgeführt 

werden kann. 

Wird das Verfahren - wie recht häufig - bis zum Vergleich über die Folgesachen 

durchgeführt. so erhöhen emfache Fragen die Gebühren: »Und was machen wir mit 

den Schulden? Wer behält das Auto? Auf diese Weise stieg der durchschnittliche 

Streitwert in PKH-Sachen auf DM 1235°. während der durchschnittliche Streitwert 

in anderen Ehescheidungssachen lediglich knapp DM 5°00 höher, also bei DM 

17000 lag. Der Durchschnittsstreirwert für arme Ehen unterschied sich also um 

weniger als DM 50CO vom Durchschnit! aller geschiedenen Ehen (§ [2 Ir 1 

GKG). 

Da somit letztlich nur ~ der Scheidungen selbst finanziert ist - hier findet sich 

übrigens die höchste Quote der Parteien, die mit nur einem Anwalt auftreten -, 

gerät die Scheidung zum anwaldichen Selbstbedienungsladen, ähnlich wie das bei 

den Krankheiten für die niedergelassenen Ärzte schon längst der Fall iSl. l9 Heftige 

Kritik anwaldicher Seandesvertreter an den weitaus vorsichtigeren Formulierungen 

Müller-Altens bestätigen diese Auffassungen.&<> 

2. Rechtsschutzversicherungen 

Rechtsschutzversicherungen nehmen das Kostenrisiko, was nach der überzeugen­

den These von Blankenburg/Fiedler nicht zu einer hartnäckigeren. d. h. kostenin­

tensiveren Rechtsverfolgung fübrt. 61 Auch diese Tatsache erklän sich z. T. aus den 

Gebühreninteressen der Anwälte. Auch hier weicht das Interesse, kurzfristig jeden 

möglichen Rechtsschutz-Fall zu übernehmen und ihn optimal auszulasten, vom 

mircelfristigen Einkommensimeresse ab. Rechtsschutzmandate konzentrieren sich 

auf wenige Anwälte. Diese sind von den Empfehlungen der Versicherung bzw, von 

der Kooperation mie dieser stark abhängig. Verfolge ein Anwalt zum Nutzen seiner 

Gebühreneinnahme aussichtslose Sachen, so mahnen Versicherungen dieses Verhal­

ten ab. Solche Streitigkeiten (z. B. auch um die Gebiihrenhöhe) lassen den Anwalt 

vorsichtig werden. 

18 Lu\z Miillty-Alten, Reform der ProzeßkoSlenhille In F,miJiensochen}, m: ZRP 1984, S. Jo6--} 11 , 

J9 Das DazwIschen,rcten emC"S pOlen'en Zillers, der .ulgrund Rechl5pflichten "eh dieser Z.hlung<ver­
pllichlungcn nlch, cntl~digcn kann, verändert di~ Anwalts-Kultur meh, unerheblich. Bi. zU 'I. der 
mederl.ndischen Anwalt<: smd heUle zum großen Teil In ihren Einkommen "on Rech\ShiJfC$ub"~nllo­
nen Jbh:ingJg. 10% smd auf die rechtliche [nrere"envertre'ung von Bedurfllgcn spe"Z!3liSlen, Vg\. Alb." 
Kl.jn, Die soziale Advolo'ur In den Nicderhndt·o. Die Ent.'ltchung eines neue" Anl>l<lhstyps, In: 

Zeitschrift für R~chl<;oz,olgJ~ 5 ('98», S. 65-8). 7oH .• 74, Erh"d B"'nkmbIlY8. EY:>.lu~aon des er"en 
J~h("5 Beratungshilfe. 'n: ZRP '98>. S. 39-44.4' L 

60 Anw.ltsbl.ll '985, S. )4> 1[, 
61 Bl4nk."burglFiedler (Fn, 10). z. H. S. 96((. Da die These e,n lieb gewordencs Vorurteil der Richur ~ber 

d,e Sl<tgcrung de, Gcsch.ftsanfallcs bel den Gerichten w,derlegt, SI.Öß, sIe naeh w,e "or aul belräehrli­
ehen Unglauben. Die gcgt'nt~j)jg~n Argutn<Dt3uoncn von Mich.e1 Adam, (Fn. 7), S. "I fI. ,ind nichl 
üb~raugend. Die Oeb,.,. sol\ Im emzelnen d.h,nSlchen. denn hll'r Iß'<rCSSl<n nUr d.s Eigenmteres,. 
der Anwalte. 
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Rechtsschul"l.versicherungen selbst begründen von allen Ablehnungen der Dek­

kungsz.usage lediglich 2% mit fehlender Erfolgsaussicht.61 Es scheint also, aJs ob 

diese Versicherer praktisch jedes Risiko übernehmen würden. Tatsächlich befindet 
sich die Schere bereits im Kopf des Anw:l.ltes . Weil er gegenüber der zahlungspflich­

cigen Versicherung nicht d.as Risiko zu vieler verlorener Prozesse eingehen will, rät 

cr der Mandantschaft vom Prozeß ab, so daß die Versicherung gar nicht mehr in die 

Lage kommt, ablehnen zu müssen. Solche kurzen Beratungen werden selten mit 

dem Versicherungsträger abgerechnet oder ggf. nur als Beratung mit sehr geringem 

Honorar in Rechnung gestellt. Es entsteht bei der Vertrerung eines rechtsscnut;(.ver­

sicherten Mandanten ein doppelter Druck auf den Anwalt, der zu einer hohen 

Quote außergerichtlicher Vergleiche führt. Klagt der Anwalt J 0 000 DM ein und 

gewinnt 7500 DM, so hat er einen relativ hohen Arbeitsaufwand. und die Rechts­

schutzversicherung muß einen Teil der Kosten übemehmen. Liquidiert er außerge­

richtlich, so erhält er (nach Modell 6) 'v.. aus 8250 DM oder 'v .• aus 7500 DM 

(Modell 5). Außerdem braucht die Rechtsschutzversicherung nicht zu zahlen. 

Verschließt sich der Anwalt häufig außergerichdichen Lösungen. riskiert er Ärger 
mit der Instanz. die die Vergabe von Mandaten wesentlich beeinflußt. Schon bei 

allgemeinen Schadensersatzfällen zeigt sich eine hohe Quote außergerichtlicher 

Erledigungen (S9%), die von einer besonders hohen Quote bei Verkehrsunfällen 
(77%) noch übertroffen wird.6) 

VI . Neuer Ökonomismus? 

Was folgt aus diesem Einblick in ökonomische Notwendigkeiten? Soll das wirt­

schaftliche Eigeninteresse verherrlicht werden, oder kann die These. welche einen 

Insider sicher nicht überrascht, aufklärerisch wirken? Wird man jenen idealisuschen 

Motivationen gerecht. die zweifellos existieren und die sich entweder aus politischen 

Überzeugungen oder berufsethischen Erwägungen speisen? Anwalclicher Idealis­

mus kann politisch motiviert sein oder aus dem Wunsch folgen. die verletzten 
Interessen einer Partei wieder herzustellen . Doch nUtZ( der beste ldea/ismus nichts, 

wenn der Anwalt seine ökonomische Basis gefährdet. Bis zu einem gewissen Grade 

stellt die Wirtschaftlichkeit einer Anwaltskanzlei die Basis für ein ethisches Verhal­

ten eines Anwalts dar; sie ist notwendige Bedingung seiner ntigkeit. 

Aufklärung tut dort not, wo Scheinaltruismus den Blick auf die Interessen des 

Anwaltes verstellt und somit eine zwangslaufige Imeressenidenutät zwischen An­

walt und Klient suggeriert wird. Wo der »Gleichklang von Interessen. die Einkom­

menszwänge und -wünsche verschleiert. bedarf es der Information . Der »repeat 

playCf« iSI indes schon aufgeklärt. Er externalisien Serviceleisrungen für seinen 

Betrieb, kennt die Kosten und weiß um das Eigeninteresse des Serviceuntemehmers 

Rechtsanwalt. Weil der Mehrfachprozessierer oft Mandate vergibt, verschieben sich 

die Gewichte zu seinen Gunsten. Die Kommunikation ist aufgrond der wirtschaftli­

chen Zwänge anders verzerrt. als das beim Privatklienten der Fall ist; denn hier hat 

nicht der Anwalt den Klienten, sondern der Vielfachprozessierer den Anwalt zu 

einem gewissen Grade in der Hand. Wirtschaftliches Eigenimeresse spielt also eine 

Rolle. gleichgültig, um welchen Mandanten es sich handelt. 

Unerfreuliche Konsequenzen zeigt die Beobachtung wirtschaftlicher Notwendig-

6. Vgl. oben, S_ HS. 
6} BLmk~lIb">'gIFitdla (Fn.lo), s. 79/f. 
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keiten gleichfalls für die Zielsetzung jener Idealisten, die eine gleichgewichtige 
Kommunikation zwischen Mandant und Rechtsanwalr oder sogar zwischen Man­
dant und Gericht erreichen wollen. Keine Idee war je anständiger als diese Kom.ep­
lion der wissenschaftlichen Spälaufklärer, einer Gruppe hochmoralischer Men­

schen. Der Konflikt stellt sich für sie als einer zwischen den Parteien dar. Durch eine 
vollständige Aufklärung über die Prozeßchancen etc. soll der Mandant in die Lage 
versetzt werden, autonom über die menschliche und rechtliche Vorgehensweise zu 
entscheiden. Parallelen zur ärztlichen Aufklärungspflicht drängen sich auf. Zyniscbe 
Scherze gleichfalls. weil bei heiden Professionen aufgrund verschiedener Faktoren. 
u. a. der unterschiedlichen Informiermeit, zumeist keine gleichgewichtige Kommu­
nikation stattfindet. Dieser Gedanke an ideale Sprechsiruationen mag den anwaltli­
ehen Srandesvertreter Commiehau in bester Absicht veranlaßt haben. sein Ge­
sprächsmodell zwischen Anwalt und Mandant zu entwerfen.64 Was sich bei Com­
michau noch als vollständige Sachverhaltsaufklärung darstellt. die erst eine rechtli­
che Beurteilung durch den Anwalt - theoretisch - möglich macht, wird bei den 
Kommunikationsforschern zum Dogma. Sollten dem Rechtsstreit persönliche Kon­
f1ikre zugrunde liegen, so eruiert der Anwalr deren Grund und bezieht diesen in den 
Streit ein. vielleicht sogar mit dem Ziel einer gütlichen Beilegung im Prozeß. Man 
unterstellt, neben den geborenen Konflikten mit persönlichem Einschlag (Familien­
konflikte. Nachbarrecht), liege einer Vielzahl weiterer Prozesse gleichfalls eine 
Personen- oder persönlichkeirsbezogene Komponente zugrunde. Natürlich weiß 
man inzwischen. daß in einem Großteil der Prozesse um Geld gestritten wird 
(Verkäufer vs. Käufer) . Bleibt man jedoch bei den Kommunikationsansätzen, so 
ändert sich das Bild, sobald das Eigeninteresse des Anwaltes ins Blickfeld kommt. 
Die Interessen der Beteiligten divergieren, und das Profitinteresse des Anwaltes 
bnn sich auf einer gleitenden Skala bewegen, die von bctriebswircschaftlicher 
Notwendigkeit bis zur - seltenen - Gebührenschneiderei reicht. Der Anwalt 
handelt wirtSchaftlich unrentabel. wenn er viel Zeit benötigt. um in Zusammenar­
beit mit dem Klienten den Fall persönlich und rechrlieh aufzuarbeiten, besser: 
durchzuarbeiten. Die Wahrung der Parteiautonomie ist also unrentabel. Modelle, 
die dies fordern oder darauf aufbauen. sind zum Schc.itern verurteilt, wenn dem 
diensdeistenden Anwalt keine finanzielle Kompensation für seine Mühe geboten 
wird. 
Was für das Verhältnis des Anwaltes zum MandroHen gilt. muß gleichfalls für die 
Arbeirsveneilung zwischen den Gerichten und Anwälten überlegt werden. Die 
Kantinen-Vorurteile VOn Richtern über Rechtsanwälte sind Legion . Sie reichen vom 
Vorwurf unangemessener Einkünfte bis zur Behauptung. Anwälte bereiteten die 
Prozesse häufig .. schlampig« vor. Eine Fülle von offenkundig unschlüssigen Klagen 
sei die Folge etc. Anwälte entschuldigen sich zumeist mit der unbezweifelbaren 
Hektik des anwaltlichen Alltags . Betrachtet man die berriehswirtschafdichen 
Zwänge genauer. so zeigt sich die Rationalität des anwalrlichen Verhaltens aufgrund 
der Tatsache. daß ein Großteil der Prozesse eben nicht durch rechtlichen Entscheid 
in der Saehe zu Ende gebracht wird . 
Auch innerhalb der Anwaltschaft sind bestimmte Voruneile unausrortbar. So hält 
man hartnäckig daran fest, kleine Streitwerte seien unrentabel. Doch stellen sie sich 
lediglich als Problem der Rationalisierung und Standardisierung; denn auch ein 
Verkehrsunfall kann - oft zusammen mit dem Bußgeldverfahren - bei einmaliger 
Sachverhalrsaufnahme relativ giinstig ausgelastet werden. Weitere Vorurteile, hier 
der Mandanten, beziehen sich auf die »Auslascung« von Prozessen. Mißtrauische 

16J 
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Klienren glauben, Anwälte wollten in jedem Falle prozessieren und 'ludern die Sache 
bis zur vierten Gebühr, dem Vergleich, weitenreiben. Ähnliches vertrat jüngst 
Adams als Ergebnis einer ökonomiscben Analyse.6s Das Gegenteil dieser Annahmen 
ist jedoch richtig. Eine Anwalcstaktik, die darauf abzielte, in jedem Fall drei oder 
vier Gebühren zu erreichen, wäre abwegig, weil nur in relativ wenigen Fällen diese 
Gebühren überhaupt erzielt werden können. Im Gegenteil: Vorgerichdiche Rege­
lungen rentieren sich für den Anwalt eher als gerichdiche, sie hängen aber von 
weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen ab. die der Gesctzgeber. wenn es ihm 

ernstlich um die Entlastung der Justiz zu tun ist, beriicksichtigen müßte. 
Die Vertrauensgrundlage wm Anwalt besteht aufgrund des finanziellen Erfolges, 
also der rechtlichen Durchsetzungsfähigkeit, die regelmäßig eine Folge juristischer 
Qualifikation ist. Der priv:\te Einmal-Prozessierer vertraut seinem Anwalt wie 
seinem Ar-a. Die Qualifikation seines Anwalts kann er - im Gegensatz zu einem 
Großunternehmen mit Reehtsabteilung - letztlich nicht beurteilen . Erkennt der 

Kunde das anwahliche Eigeninteresse, so kann das Vertrauensverhähnis erodieren. 
weil der Anwalt sein Geld verdient, gleichgültig wie erfolgreich er ist. Zwar rentiert 
sich für den Anwalt der nicht standardisierte Prozeß unterhalb gewisser Streirwerte 
sicher nicht, weil der Aufwand völlig außer Verhältnis wm Erlös steht. Dies 
(>roblem sicht der Privatklient erfahrungsgemäß nicht, vielmehr drücken ihn die 
relativ hohen Gebühren, die er bei niedrigen Streirwerten zu bezahlen hat. In bezug 
auf die Auslastung des einzelnen Falles ergibt sich gleichfalls ein Veruauenspro­
blem, das im Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten längst aufgebrochen ist . In 
beiden Fällen stellt sich nämlich Argwohn ein. wenn der Kunde glaubt, die einzelne 
Maßnahme erfolge nicht in seinem, sondern im finanziellcn Interesse des Anwal­
tes . 
• Helfer, sind Altruisten! Die Selbstdarstellung des Standes stÜtzt diese unterschwel­

lige Erwartung. Die historisch verständliche Ablehnung eines gewerblichen Status 
stimmt mit der Wirklichkeit längst nicht mehr überein . Der Markt anwaltlicher 

Tätigkeit hat sich seit dem Entstehen einer Industriegesellschaft aufgespalten, neben 
die traditionelle juristische Tätigkeit sind in verstärktem Maße Dienstleistungen für 
Handel und Industrie z. B. auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes etc. 

getreten. Das Recht des Anwalts hingegen bestimmt sich aus seinem traditionellen 
Berufsbild, das den Serviceuntemehmer neglert. Diesen Ausdifferenzierungen ent­
sprechen übrigens Veränderungen des anwalclichen Status. Debatten um den Ein­
heiLSjuristcn, den Anwalcs-Genera\isten oder -spezialisten reflektieren d~5 Aus­

gangsproblem ebenso wie die entsprechenden Diskussionen um die Möglichkeiten 
einer Spezialisierung in der Ausbildung. Veränderungen in der Praxis zwangen 

solche Debatten herbei, deren gesellschaftlich-politische Implikationen hier nicht 
diskutiert werden sollen. Seit der Jahrhundertwende fordern Industrie und Handel, 

die juristische Ausbildung möge stärker auf die wirrschaftlichen Realitäten ausge­
richtet sein66 . Vom wircschafdichen Erfolg eines Zivilanwa\tes her gesehen besreht 

diese Forderung LU Recht. Nur die Anlehnung an den Sektor WirtSchaft und nicht 

die traditionelle - generalistische - Berufsrolle garantiert ein gutes Einkommen. 
Holger Volk, 6

7 dokumentierte dies schon 1974 mit erdrückendem Material. Die 
hohe Korrelation zwischen Berufserfolg und Examensnote spricht gleichfalls für 
sich. Eine Ausrichrung an der traditionellen Berufsrolle bedinge notwendig ge· 

6J Mich .. 1 Addms (rn. 7), S. 29 Ir. 
66 R>tner S~hyodl!Y, Die Richtersch~fl >m Ende des zw."en K>.1.erre,ches unter d.m Druck polarer so,-"Ier 

und polius~her Anforderungen, ln: Fe-suchrift für Rudolf Gmur, Bic1efeld '98),5. ;01-253. ,06fl. 
67 Holgcr Vollu , Anw •. hliche ß<ruhrollen und an",.ltlich. Berufsarbt" In der Indu,"".gc,dlsch.fo, Oiss. 

Köln '974, S.1 7l, '77. "',26411., b". '71, l 78f( .. lS~-})l mit vlden T.bellen. 
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ringere Einnahmen. Der Schwerpunkt liegt dann in der Prozeßpraxis für Privat­
klienten; Firmenberatungen (evtl. Dauerberatungen) kommen kaum vor, der Spe­

zialisierungsgrad ist gering. Umgekehrt bewirkt die Spezialisierung auf Wirtschafts­
recht und ein hoher Anteil an Wirtschaftsklienten bei Anwäl(en die höchste 

Zufriedenheit mit ihrer eigenen Lage. Diese Anwälte sind zumeist als Syndici und in 
größeren Sozietäten tätig. Sie sind also deutlich von denjenigen zu unterscheiden, 

die an der traditionellen Berufsrolle festhalten und deren wirtschafrliche Erfolge 
relativ eng begrenzt sind, von den Spezialisten in diesem Bereich (Verkehrsrechl, 
Scheidungsanwälte) einmal abgesehen. 

Das normativ vorgegebene Selbstbild betrifft also nur noch einen Teil der Anwalt­
schaft, und zwar den wirtschahlich weniger erfolgreichen. 1m Bereich der Privat­

kundschaft enrfaltet dieses Bild seine Wirkung. Die hier rätigen Anwälte und die 

Standesorgane können darauf nicht verzichten, weil sie sich partiell vor einer 
Offenlegung ihrer Unternehmereigenschaft schützen wollen. Offenheit über finan­
zielle Fragen wirkt aber gerade im Privatkundenbereich außerordentlich negativ. So 
lavieren die Standesvenreter zwischen der neuen und alten Anwaltsrolle und tragen 
das "Organ der Rechtspflege« wie einen Schutzschild mit sich herum. Sie können 
zumindest so lange nicht von den partiell reaJitätsfernen Selbstbildern lassen, wie 
diese eine Schutzwirkung für die Beziehungen eines Teils der Anwaltschafc zu ihren 
Kunden enoalten. Denn nur so können sie den diffusen Glauben ihrer Privatkunden 
an Gerechtigkeit bestärken, der für die Stabilität des Rcchtssystems ebenso wichtig 
ist wie für ihre Einnahmen. 

Die Details sollen nichr wiederholt werden . Auf unterschiedlichsten Gebieren -

vom AutOunfall bis zur Zivilprozeßreform - bringt dieser Ansatz Erträge. Zweifel­
los lassen sich viele Verhaltensweisen durch das wirtschaftuche Rationalitätsprinzip 
erklären, doch beileibe nicht alle. Markt und Gebühren sind nicht die einzigen 
Motivationen für Anwälte. Allein, die envas polemische Reduktion auf eine 111ese 
ist nöeig, weil das Thema mit Beharrlichkeit totgeschwiegen wird; und zwar aus 
jeweils anderen Gründen von Anwälten, Justizjuristen und Justlzreformern. Bei 
Anwälten verbirgt einiges, was im Gewande des Berufsethos daherkommt, mittel­
oder langfristiges Einkommensinteresse. Darüber zu informieren - nicht die wirt­

schaftlichen Zwänge wegzudiskutieren - war das Ziel dieses Artikels. 
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